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Vorwort des Herausgebers 

 
Wir freuen uns, mit dem vorliegenden Heft insbesondere den an Evangelischer Jugendarbeit 

Interessierten eine empirische Untersuchung bezogen auf ein landeskirchliches Programm zur 

Erweiterung der Möglichkeiten der Partizipation von Jugendlichen vorlegen zu können. Dies 

erlaubt, Einzelerfahrungen im Hinblick auf allgemeine Trends hin zu beurteilen, und bietet für 

die erkennbar notwendige Weiterarbeit am Thema eine gute Grundlage an. 

Die der Untersuchung vorangestellten Anmerkungen zur Lebenswelt von Jugendlichen heute 

und zu Jugendlichen in der Evangelischen Kirche referieren aktuelle Forschungsergebnisse 

und fassen wesentliche Gesichtspunkte zusammen. 

Unabdingbare Voraussetzung pädagogisch theologischer Praxis ist es, sich einen Begriff von 

Wirklichkeit zu bilden, von den Rahmenbedingungen, auf die sich diese Praxis bezieht. Die 

vorliegende Veröffentlichung leistet dazu ihren Beitrag. 

 

Wir danken der Verfasserin Heike Mettig, dass sie mit ihrer Arbeit einen individuellen 

Beitrag zum von der Evangelischen Kirche im Rheinland für mehrere Jahre initiierten Prozess 

Klartext: Jugend – Kirche – Gesellschaft leistet und zur Verbesserung partizipativer Ansätze 

einlädt. 

Wir danken den Kirchengemeinden, die mit ihrer Beantwortung der Fragebögen den 

empirischen Teil dieser Arbeit erst ermöglicht haben. 

 

Wir wünschen diesem neuen aja viele interessierte Leserinnen und Leser. 

 

 

Rüdiger Breer 

Landesjugendpfarrer 
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Vorwort der Verfasserin 
 

Im Mai 2001 legte ich an der Kath. Fachhochschule NW Abteilung Aachen meine Diplomar-

beit unter dem Titel „Partizipation von Jugendlichen durch Gremienarbeit– heute noch eine 

gelungene Form? Eine Studie am Beispiel der gemeindlichen Jugendausschüsse in der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland“ vor. 

 
Das hier vorliegende aja beinhaltet Teile dieser Arbeit. Bei der Lektüre bitte ich zu beachten, 

dass die Texte ursprünglich nicht für „Kircheninsider“ geschrieben wurden. Daraus ergibt 

sich, dass manche Abschnitte Zusammenhänge erklären, die innerhalb der Kirche in der Regel 

als bekannt vorausgesetzt werden können. 

 
Dennoch hoffe ich, dass die Ergebnisse der Befragung eine Motivation für die weitere 

Beschäftigung mit der Thematik darstellen und „KLARTEXT“ auch nach dem offiziellen 

Abschluss des Prozesses von der Intention her weiterlebt. 

 
Gleichzeitig möchte ich diese Gelegenheit nutzen, ein herzliches „Danke schön!“ an die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Jugendarbeit der EKiR (besonders an Ute Spar-

schuh) zu richten, die mich sowohl logistisch als auch moralisch in vorzüglichster Weise un-

terstützt haben. 

 

 

Heike Mettig         Aachen, November 2001 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die gesamte Diplomarbeit ist in Kürze auf der Homepage des Amtes für Jugendarbeit unter 

 http://www.jugend.ekir.de abrufbar. 

http://www.jugend.ekir.de/
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1. Einleitung 
 
„Partizipation von Jugendlichen durch Gremienarbeit – heute noch eine gelungene Form?“ In 

dieser einen Frage stecken bei genauerer Betrachtung zwei Aspekte. Einerseits stellt sich die 

Frage, ob Beteiligung von Jugendlichen allgemein überhaupt wünschenswert und sinnvoll ist. 

Andererseits wird zu untersuchen sein, auf welchem Weg diese erreicht werden kann. Um 

einen geeigneten Weg zu finden, müssen sowohl die Lebenswelt der Jugendlichen als auch 

die strukturellen Bedingungen beachtet werden. Der zweite Aspekt kommt allerdings nur 

dann zum Tragen, wenn auf die erste Teilfrage positiv geantwortet wird.  

Ich gehe in dieser Arbeit davon aus, dass Partizipation von Jugendlichen nicht nur wün-

schenswert, sondern vielmehr Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaftsform ist. 

Neben diesem Bezug zum gewählten Thema ist meine eigene ehrenamtliche Tätigkeit Hinter-

grund für das Interesse an Partizipationsmöglichkeiten. Da ich mich seit vielen Jahren ehren-

amtlich in der evangelischen Jugendarbeit engagiere, bot sich eine umfassendere Beschäfti-

gung mit den Partizipationsmöglichkeiten in diesem Bereich an. 

Besondere Anregung fand dieses Vorhaben durch den in der Evangelischen Kirche im 

Rheinland (EKiR) von 1996 bis 1999 geführten Klartext-Prozess1, der sich u.a. mit den Betei-

ligungsmöglichkeiten von Jugendlichen an der Gestaltung des kirchlichen Lebens befasste. 

Ein Ergebnis dieses Prozesses war die Pflichteinführung von Jugendausschüssen in allen Ge-

meinden der EKiR. Diese Ausschüsse können die Beteiligung von Jugendlichen fördern. Ob 

ein solcher Effekt eingetreten ist, sollte durch die hier vorliegende Befragung der Gemeinden 

zu ihren Jugendausschüssen herausgefunden werden. 

Speziell geht es daher um Partizipation durch Gremienarbeit. Gremienarbeit ist hier als auf 

Dauer angelegte Mitgliedschaft in einem Ausschuss mit festen Tagungsstrukturen zu verste-

hen. Die Mitgliedschaft in kirchlichen Gremien ist in der Regel auf vier Jahre angelegt, somit 

eine – zumindest für jugendliche Sichtweisen – relativ lange Zeit. Aus der Definition ergibt 

sich die Frage, ob diese Form der Beteiligung Jugendliche anspricht und zur Mitarbeit einlädt 

oder ob andere Formen eher der Lebensweise Jugendlicher entsprechen. 

Da sich die Befragung an die Presbyterien der Gemeinden richtete, lassen sich die Vorstellun-

gen der Jugendlichen nur indirekt ableiten. Mit den SHELL-JUGENDSTUDIEN 19972 und 

20003 liegen aber ausführliche Ergebnisse zu den Ansichten Jugendlicher vor. 

                                                 
1 Nähere Erläuterungen zu diesem Prozeß finden sich in Abschnitt II, Kapitel 2. 
2 JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1997 
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I. Allgemeiner Teil 
 

1. Partizipation – Rahmenbedingungen und Forderungen 
 

Die wörtliche Übersetzung des Begriffs Partizipation ist nach der DUDEN– Übersetzung re-

lativ eindeutig (von etwas, was ein anderer hat, etwas abbekommen; teilhaben4), im Alltag hat 

Partizipation aber viele Bedeutungen, die unterschiedliche Qualitäten widerspiegeln. Ange-

fangen bei der Beteiligung durch Teilnahme über Teilhabe, Mitgestaltung und Mitbestim-

mung bis hin zur Interessenvertretung gestaltet sich Partizipation in sehr vielfältige Formen.5

STURZENHECKER geht davon aus, dass „Partizipation für Jugendliche (ab 12 Jahren) 

meint, dass sie das Recht und die Fähigkeit zur Teilhabe am demokratischen Prozess haben“6. 

Im gleichen Artikel nennt er als Grundprinzipien für Partizipation den Aspekt, dass demokra-

tische Selbstbestimmung den Jugendlichen komplett und nicht kleinschrittig zugemutet und 

ihnen gleichzeitig eine hohe Mündigkeitskompetenz unterstellt werden muss. Ihnen werden 

also mehr Fähigkeiten zugesprochen, als sie bereits haben (müssten).7

Dieser hohe Anspruch führt dazu, dass Jugendliche motiviert werden, die nötigen Kompeten-

zen zu erlernen. Dies kann aber nur gelingen, wenn die Beteiligungsangebote „Ernstcharak-

ter“ haben8 und es zu einer realen Kompetenzverschiebung hin zu den Jugendlichen kommt.9 

Partizipation darf keine „Spielwiese“ sein, auf der geübt wird, wie später einmal Demokratie 

gelebt werden könnte. Wenn die Jugendlichen sich nicht ernst genommen fühlen, werden sie 

kaum Interesse daran haben, ihre Zeit und Kraft auf solchen „Spielwiesen“ einzusetzen und 

sich noch stärker von allem abzuwenden, was ihrer Meinung nach in den Bereich Politik fällt. 

Noch kann man nicht von einem dramatischen Rückgang der Partizipationsbereitschaft unter 

den Jugendlichen sprechen.10 Um dies aber auch in Zukunft zu verhindern, muss immer 

wieder überprüft werden, welche Vorstellungen Jugendliche selbst, aber auch die 

                                                                                                                                                         
3 JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000 
4 vgl. DUDEN 1990, S. 579 
5 vgl. DEUTSCHER BUNDESJUGENDRING 1995, S. 10 
6 STURZENHECKER 1998, S. 210 
7 vgl. STURZENHECKER 1998, S. 211 
8 vgl. BRUNER 2000, S. 89 
9 vgl. HURRELMANN 1998, S. 13 
10 vgl. GAISER et al. 1997, S. 9 
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Gesellschaft, von Partizipation haben und unter welchen Voraussetzungen gehandelt werden 

kann.11

Bei den Jugendlichen zeigte sich in den letzten Jahren ein deutlicher Rückgang des Engage-

ments in traditionellen Verbänden, Organisationen und Institutionen12, wohingegen informelle 

Gruppierungen eine unverändert hohe Zustimmung erfahren.13 Ursache hierfür könnte sein, 

dass Jugendliche Partizipation kaum mit Wahlämtern o.ä. in Verbindung bringen14 und ihre 

Einflussmöglichkeiten in den traditionellen Einrichtungen eher als niedrig einschätzen. Wich-

tig ist den Jugendlichen bei ihrem Engagement, dass es Spaß macht, dass man jederzeit wie-

der aussteigen kann und dass man mitbestimmen kann, was man genau tut, so die Ergebnisse 

der SHELL-JUGENDSTUDIE 1997.15/16

Diese Einstellungen hängen deutlich mit einem Wertewandel bei den Jugendlichen zusam-

men, auf den in diesem Zusammenhang kurz hingewiesen werden soll. 

In den westlichen Gesellschaften ist im Bereich der persönlichen Werte eine „Verschiebung 

weg von den Pflicht- und Akzeptanzwerten [...] hin zu den Selbstentfaltungs- und Selbstver-

wirklichungswerten“17 zu konstatieren. Bezüglich der gesellschaftsbezogenen Werte kommt 

es zu einer stärkeren Orientierung an postmaterialistischen Werten.18 Diese Veränderungen 

sind besonders in den jungen Generationen feststellbar, die Werte wie Selbständigkeit, 

Selbstverwirklichung, Mitbestimmung, u.a. für wichtig erachten.19 Auf der Basis dieser Werte 

formulieren sie ihre Ansprüche an Partizipation. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss die Gesellschaft angemessene Rahmen-

bedingungen bereithalten bzw. schaffen. Davon betroffen sind sowohl die juristischen Vor-

aussetzungen20, als auch unterschiedliche Institutionen und Einrichtungen, deren bisherige 

Akteure gewillt sein müssen, Macht und Einfluss an die Jugendlichen abzutreten. Involviert 

sind die verschiedensten Bereiche: angefangen innerhalb der Familien, über die Schulen und 

                                                 
11 Hierzu sei angemerkt, daß der Bereich „Jugendpolitik“ in den Sozialwissenschaften noch immer ein „weißer 

Fleck“ ist (vgl. HEITMEYER/ OLK 1990 (b), S. 219) und sich auch Jugendverbände mit der Gestaltung von 
Partizipation schwer tun (vgl. STURZENHECKER 1998, S. 216) 

12 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 276 
13 vgl. GAISER/ DE RIJKE 2000, S. 13 
14 vgl. NÖRBER 2000, S. 68 
15 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1997, S. 325 
16 Diese Forderungen müßten logischerweise die Basis für Überlegungen bzgl. der geeigneten  

 Partizipationsformen sein. 
17 HURRELMANN 1994, S. 171 
18 vgl. HURRELMANN 1994, S. 171, GAISER et al. 1997, S. 12 
19 vgl. HURRELMANN 1994, S. 173 
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Ausbildungseinrichtungen bis hin zum Wohnumfeld der Jugendlichen und der Politik auf 

allen Ebenen. 

Partizipation hat nicht nur für die Jugendlichen die Funktion, den Lern- und Integrationspro-

zess zu fördern und ihnen Einflussmöglichkeiten zu bieten21, sondern auch große Bedeutung 

für die gesellschaftliche Entwicklung. Durch die Beteiligung der Jugendlichen wird diese Al-

tersgruppe als ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft wahr und ernst genommen, ein zent-

raler Aspekt der Demokratie erfüllt22 und gleichzeitig werden die demokratischen Strukturen 

stabilisiert und gesichert.23

                                                                                                                                                         
20. Ergänzend sei hier auf die immer lauter werdenden Forderungen nach einer Absenkung des Wahlalter 

hingewiesen, vgl. dazu HURRELMANN 1998, S. 9-17. 
21 vgl. DEUTSCHER BUNDESJUGENDRING 1995, S. 11 
22 vgl. GAISER et al. 1997, S. 12 
23 vgl. BRUNER 2000, S. 82 
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2. Die Lebenswelt der Jugendlichen 
 

Die Lebenswelt der Jugendlichen stellt sich als ein sehr komplexes Gebilde dar. In diesem 

Kapitel sollen einige der Aspekte aufgegriffen werden, die die Lebenswelt der Jugendlichen 

in entscheidendem Maße prägen. Dabei kann jeder Einzelne nur sehr grob umrissen und die 

Verbindungen zwischen ihnen nur im Ansatz dargestellt werden. 

 

 

2.1. Gesellschaftliches Umfeld 
 

„Die Gesellschaft wird im Laufe ihrer historischen Entwicklung komplexer, dies drückt sich 

in einer zunehmenden Differenzierung aus“ - so lautet die Grundthese der soziologischen 

Klassik.24 Dabei nehmen die Anforderungen, die an das einzelne Individuum gestellt werden, 

eher zu.25

Nach NOLTEERNSTING bestehen diese gesellschaftlichen Ansprüche u.a. in der Absolvie-

rung schulischer Abschlüsse und beruflicher Qualifikationen, in der Entwicklung zu einem 

verantwortungsbewussten Gesellschaftsmitglied und in der Fähigkeit, sich in diese Gesell-

schaft einzufügen.26

Besonders an die Jugendlichen werden diese Anforderungen von der Gesellschaft herangetra-

gen. Durch die Pluralisierung der Lebensformen können die Jugendlichen aus einer breiten 

Palette von Lebensgestaltungsformen wählen und es entwickeln sich immer mehr jugendkul-

turelle Stilformen.27 Die gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen28 führen zu einer 

Entstrukturierung und Destandardisierung der Jugendphase.29 Diese verliert damit an 

Überschaubarkeit, Einheitlichkeit und Kontingenz.30

Doch nicht nur die Jugendphase wirkt auf die Gesellschaft diffus. Umgekehrt bietet sie den 

Jugendlichen durch ihre Vielfalt keine klaren Orientierungspunkte mehr an. Es wird für die 

                                                 
24 vgl. HEITMEYER/ OLK 1990, S. 13 
25 vgl. ebd., S. 17 
26 vgl. NOLTEERNSTING 1998, S. 15f. 
27 vgl. ECARIUS/ FROMME 2000, S. 140 
28 Nach LUHMANN ist Individualität durch Selbstbestimmung, Autonomie und  Selbstverwirklichung 

gekennzeichnet. (Gesehen in HEITMEYER/ OLK 1990, S. 18) 
29 vgl. GRUNERT/ KRÜGER 2000, S. 199 
30 vgl. MANSEL/ KLOCKE 1996, S. 7 
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Jugendlichen zusehends schwerer, die an sie gestellten Ansprüche umzusetzen, wodurch es zu 

Motivationsverlusten kommen kann.31 Da Jugendliche heute aber bereits relativ frühzeitig 

Entscheidungen von hoher biographischer Relevanz (z.B. Wahl der weiterführenden Schule) 

treffen müssen, ohne einen klaren Überblick über die möglichen Folgen zu haben,32 sind sie 

über die Maßen gefordert. Gleichzeitig bietet ihnen die Gesellschaft nur sehr wenig Unter-

stützung bei der Bewältigung dieser Aufgaben. 

 

 

2.2. Familie 
 

Die sozialen Rahmenbedingungen für die Institution Familie - und damit verbunden für die 

Gestaltung der Eltern- Kind- Beziehungen - haben sich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls 

verändert.33 Von diesem Wandel sind auch die Kinder und Jugendlichen betroffen. Sie wach-

sen in einer Vielfalt von Familienformen auf, die teilweise die für ein gesundes Aufwachsen 

benötigten zuverlässigen und stabilen Beziehungsstrukturen vermissen lassen.34

Die veränderten Familienkonstellationen haben auch Einfluss auf die Einstellungen und Ver-

haltensweisen der Eltern gegenüber ihren Kindern.35 So erkennen Eltern die Rechte der Ju-

gendlichen auf Eigenständigkeit heute eher an und pflegen einen stärker liberal und partner-

schaftlich geprägten Umgang.36 Dies zeigt sich auch in der wachsenden Vorliebe der Eltern 

für Erziehungswerte, die auf Selbständigkeit und Rücksichtnahme sowie auf die Stärkung der 

Entscheidungsfähigkeit der Kinder abzielen.37

Aus der Sicht der Jugendlichen hat sich das Verhältnis zu den Eltern verbessert, so die Ergeb-

nisse der 13. SHELL-JUGENDSTUDIE.38 So erleben die Jugendlichen relativ viel Zutrauen 

ihrer Eltern39 und sind im Wesentlichen mit der Erziehungspraxis zufrieden.40

Durch diese Zufriedenheit der meisten Jugendlichen mit ihrem Elternhaus besteht für sie 

deutlich weniger die Notwendigkeit, dieses möglichst frühzeitig zu verlassen. Nach 

                                                 
31 vgl. NOLTEERNSTING 1998, S. 14 
32 vgl. ebd., S. 14 
33 vgl. HURRELMANN 1994, S. 127 
34 vgl. ebd., S. 128f. 
35 vgl. HURRELMANN 1994, S. 138 
36 vgl. ebd., S. 139 
37 vgl. ebd., S. 139 
38 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 58ff. 
39 vgl. ebd., S. 76 
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HURRELMANN erfolgt die Ablösung von den Eltern auf vier Ebenen, die zu unterschiedli-

chen (und in den letzten Jahren stark gewandelten) Zeiten der Jugendphase eintreten.41 Die 

psychologische und kulturelle Ablösung erfolgt zunehmend früher, wohingegen sich die 

räumliche und materielle Ablösung - stark bedingt durch die verlängerten Ausbildungszeiten - 

nach hinten verlagert. 

Trotz dieser vielschichtigen Veränderungen bleibt die Familie eine wichtige Sozialisationsin-

stanz und das Verhältnis zu den Eltern hat - so die Ergebnisse der neuesten SHELL-

JUGENDSTUDIE42 - weiterhin Einfluss auf die Zukunftssicht der Jugendlichen, ihre Lebens-

entwürfe und nicht zuletzt auf ihre politischen Interessen. 

 

 

2.3. Schule und Ausbildung 
 

Die Schulen, Berufsausbildungseinrichtungen und Hochschulen sind gesellschaftlich etab-

lierte Sozialisationsinstanzen, die eigens zum Zweck der Bildung und Ausbildung eingerichtet 

wurden.43 Dabei übernehmen sie „wichtige Teilaufgaben der Integration von Jugendlichen in 

die gesellschaftlichen Strukturen“.44

Doch nicht nur die reine Wissensvermittlung gehört zu ihren Aufgaben, vielmehr bieten sie 

eine eigene „Lebenswelt“ mit einer eigenen Dynamik.45

Der Alltag der Jugendlichen und die Jugendphase wird insgesamt stark durch diese Institutio-

nen geprägt. Zum einen verbringen sie einen so großen Teil ihrer Zeit in Bildungseinrichtun-

gen, dass teilweise schon eher von einem „Schüler-Innendasein“ als von einem „Jugendda-

sein“ gesprochen werden kann46, zum anderen reicht ihr Einfluss bei den meisten Jugendli-

chen bis weit in das dritte Lebensjahrzehnt hinein.47

Nicht nur die lange Verweildauer in der Schule bzw. in den anderen Einrichtungen hat Ein-

fluss auf das Verhältnis der Jugendlichen zu diesen Institutionen, sondern auch die durch die 

verschiedenen Bildungsabschlüsse erarbeiteten Zukunftschancen. Selbst hohe und gute Ab-

                                                                                                                                                         
40 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 58f. 
41 vgl. HURRELMANN 1994, S. 142f. 
42 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 59ff. 
43 vgl. HURRELMANN 1994, S. 105 
44 ebd., S. 106 
45 vgl. REH/ SCHELLE 2000, S. 168 
46 vgl. FERCHHOFF 1993, S. 109 
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schlüsse stellen nicht sicher, dass die Jugendlichen in ihrem Wunschbereich arbeiten kön-

nen.48

Obwohl die Jugendlichen die Wichtigkeit einer guten Ausbildung anerkennen, ist ihre Zufrie-

denheit mit dem „SchülerInnendasein“ in den letzten Jahren gesunken.49 Die Schule ist daher 

wohl eher ein „notwendiges Übel“ als ein sinngebender Lebensraum.50

Unabhängig von diesen Unsicherheiten ist die Berufsorientierung unter den Jugendlichen re-

lativ hoch51, wobei der Beruf für sie sowohl Aspekte der Selbstverwirklichung als auch der 

Selbstbehauptung beinhaltet.52

 

 

2.4. Freizeitverhalten 
 

Unter Freizeit versteht man in der Regel die Zeit, die den Jugendlichen außerhalb der Schul-, 

Ausbildungs- bzw. Erwerbszeit und der innerfamiliär verbrachten Zeit bleibt.53 Sie bietet ih-

nen einen relativ autonomen Raum54, den sie primär selbstzweckgerichtet ausfüllen können. 

Die Gestaltung hängt dabei von verschiedenen äußeren Kriterien ab, u.a. von der tatsächlich 

zur Verfügung stehenden Zeit, den finanziellen Möglichkeiten, der Mobilität(sbereitschaft) 

und dem vorhandenen Angebot.55

Bei der Frage nach den Aktivitäten der Jugendlichen in ihrer Freizeit ist nach STRZODA 

zwischen dem Freizeitverhalten und den Freizeitvorlieben zu trennen56, da im Freizeitverhal-

ten auch Tätigkeiten ausgeübt werden, die unbeliebt sind oder unfreiwillig erledigt werden 

müssen. 

Diese Unterscheidung machte die SHELL-JUGENDSTUDIE 2000 nicht, sie fragte lediglich 

nach den Beschäftigungen, denen die Jugendlichen in ihrer Freizeit nachgehen (unabhängig 

von der Beliebtheit dieser Aktivitäten). Bei den Ergebnissen zeigt sich57, dass den Aktivitäten 

                                                                                                                                                         
47 vgl. HURRELMANN 1994, S. 106 
48 vgl. FERCHHOFF 1993, S. 111 
49 vgl. SCHRÖDER 1995, S. 81 
50 vgl. MANSEL 1996, S. 88 
51 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 114 
52 vgl. ebd., S. 105 
53 vgl. STRZODA 1996, S. 261 
54 vgl. NOLTEERNSTING 1998, S. 60 
55 vgl. ebd., S. 60 
56 vgl. STRZODA 1996, S. 262 
57 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 206ff. 
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„Feiern/Partys“ und „zu Hause quatschen/ Musik hören“ nahezu alle Jugendlichen nachgehen. 

Doch auch andere Gestaltungsmöglichkeiten finden hohen Zuspruch unter den Jugendlichen. 

Relativ unattraktiv scheint der Bereich der „organisierten“ Freizeitgestaltung in einem Ju-

gendzentrum zu sein, diese Tätigkeit wird von 61% der Befragten überhaupt nicht ausgeübt58. 

In Bezug auf die Beteiligung Jugendlicher in kirchlichen Einrichtungen, die teilweise ähnliche 

Strukturen wie Jugendzentren aufweisen, gewinnt dieser Aspekt an Wichtigkeit. 

Insgesamt gestalten sich die Freizeitaktivitäten der Jugendlichen immer vielfältiger und lassen 

sich nicht mehr in einheitlichen Mustern darstellen.59

 

 

2.5. Die Gleichaltrigengruppe 
 

Die Jugendphase ist geprägt von Um- und Neuorientierungen, die über die erlebten Bezie-

hungen innerhalb der Familie hinausgehen. Neben diesen erfahrenen emotionalen und parti-

kularen Beziehungen werden in dem relativ geschützten Raum der Gleichaltrigengruppe (ein 

äquivalenter Begriff ist „peer-group“) neue soziale Rollen ausprobiert und Regeln des sozia-

len Umgangs einstudiert. Dieses kollektive Experimentieren ist notwendig, um neben der er-

höhten Selbstaufmerksamkeit, die die Jugendlichen entwickeln, auch ihre „Außenwirkung“ zu 

prüfen, ohne auf Solidarität und Anerkennung von Anderen verzichten zu müssen.60

Neben diesem Aspekt des „Übungsraums“ bietet die peer-group mit ihren selbst entwickelten 

Werteorientierungen und Lebensentwürfen auch Möglichkeiten zur Abgrenzung von der Er-

wachsenenwelt. (Diese wird für die Jugendlichen jedoch immer schwieriger, da es kaum noch 

Chancen gibt, eigene Stile zu entwickeln, die nicht auch schon von Erwachsenen kultiviert 

werden.61) 

Ergänzend zu dieser grundsätzlichen Abgrenzung bietet die peer-group aber auch die notwen-

dige Sicherheit, die es jedem einzelnen Jugendlichen ermöglicht, sich psychologisch und 

kulturell von seiner Familie zu lösen.62 Besonders im Freizeitbereich treten Familie und peer-

group in Konkurrenz, nicht nur hinsichtlich der zeitlichen Beanspruchung, sondern auch im 

                                                 
58 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 206 
59 vgl. ECARIUS/ FROMME 2000, S. 148 
60 vgl. ABELS 2000, S. 84 
61 vgl. FERCHHOFF 1993, S. 87 
62 Zur Ablösung von der Familie siehe Kapitel 2.2. 
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Hinblick auf die Werteorientierungen.63 Da die Bindung an die peer-group im Laufe der 

Jugendphase stärker wird, verliert die Familie in diesem Bereich an Kontroll- und Einfluss-

möglichkeiten, wohingegen der Einfluss auf materieller Ebene relativ lange bestehen bleibt, 

vgl. Kapitel 3.2..64

Die Orientierung an der peer-group ist aber nicht immer unproblematisch, da es auch zu Ab-

hängigkeiten von einflussreichen Mitgliedern und Rivalitäten untereinander kommen kann.65

 

 

2.6. Verhältnis der Jugendlichen zur Politik 
 

Fragt man Jugendliche nach ihrem Verhältnis zur Politik, so verstehen sie unter dem Begriff 

‚Politik‘ erst einmal die „verfasste“ Politik66, der sie mit wachsendem Desinteresse gegenü-

berstehen.67 Ihrer Ansicht nach hat diese Politik nichts mit ihrem Alltag zu tun.68 Gleichzeitig 

stellen sie aber auch fest, dass ihre Interessen und Bedürfnisse von der Politik nicht aufgegrif-

fen werden, so dass wohl auch über ein mangelndes Interesse der Politik(er) gegenüber Ju-

gendlichen diskutiert werden muss.69

Trotz aller Kritik, die Jugendliche gegenüber der Politik äußern, stimmen sie der Demokratie 

als Staatsform nach wie vor zu, wobei sie stark zwischen dem theoretischen Modell und der 

Realität der deutschen Demokratie unterscheiden. Die Wirklichkeit in Deutschland nehmen 

sie als schlechte Umsetzung des grundsätzlich guten Gesellschaftsentwurfs wahr, da ihre Vor-

stellungen von Demokratie nicht mit der erlebten „Ellenbogengesellschaft“ übereinstimmen.70  

Dies zeigt sich auch bei ihrem Vertrauen in staatliche und nichtstaatliche Organisationen. Die 

staatlichen Organisationen (u. a. Bundestag, Bundesregierung und politische Parteien) haben 

zwar seit der SHELL-JUGENDSTUDIE 1997 leicht an Vertrauen bei den Jugendlichen ge-

wonnen, dennoch liegen sie weiterhin deutlich unter den Werten der nichtstaatlichen Organi-

                                                 
63 vgl. NOLTEERNSTING 1998, S. 24f. 
64 vgl. ebd., S. 25 
65 vgl. FERCHHOFF 1993, S. 129 
66 gemeint ist hiermit das politische System aus Parteien und PolitikerInnen  
67 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1997, S. 39 und JUGENDWERK DER DEUTSCHEN 

SHELL 2000, S. 263 
68 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1997, S. 39 
69 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 262 
70 vgl. ebd., S. 58 
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sationen (u.a. Umweltschutz- und Menschenrechtsgruppen), obwohl diese die in den letzten 

Jahren sogar leicht an Vertrauen verloren haben.71

STURZENHECKER stellt jedoch fest: „Viele Jugendliche sind bereit, sich jugend- und 

kommunalpolitisch einzubringen, es darf nur nicht „politisch“ genannt werden.“72

Es zeigt sich, dass Jugendliche sehr wohl bereit sind, sich zu engagieren (dies belegen nicht 

zuletzt die steigenden Nachfragen an Freiwilligendiensten), dies aber anders verstehen, als 

von der „verfassten“ Politik vorgesehen. MÖLLER intendiert hieraus eine Veränderung des 

Politikverständnisses73, wonach sich das Politische stärker in den Bereich des unmittelbaren 

Lebensumfeldes und der persönlichen Interessen verschiebt und sich weniger mit alltagsfer-

nen Themen beschäftigt. 

So sehen Jugendliche ihre Einflussmöglichkeiten auf gesellschaftliche Bedingungen vor-

nehmlich in ihrem privaten Bezugskreis, wo sie direkt durch ihr Verhalten auf Andere einwir-

ken können.74

Das insgesamt von den Jugendlichen geäußerte niedrige Interesse an und Vertrauen in die 

Politik muss demnach nicht unbedingt zu politischer Inaktivität führen, da die Partizipations-

bereitschaft trotz allem noch relativ hoch ist.75 Dies sagt allerdings nichts über die tatsächliche 

Beteiligung aus. 

                                                 
71 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 271 
72 STURZENHECKER 1998, S. 211 
73 vgl. MÖLLER 2000, S. 272 
74 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 1997, S. 70 
75 vgl. GILLE et al. 1998, S.173f. 
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3. Juristische Aspekte der Partizipation 
 

Der Rahmen für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist in verschiedenen Berei-

chen durch gesetzliche Regelungen geschaffen worden. Die Gesetze, die hierbei eine heraus-

ragende Rolle spielen, werden im Folgenden kurz vorgestellt. 

 

 

3.1. Das Grundgesetz76

 

Das Grundgesetz (GG) spricht in der Regel von Menschen bzw. Männern und Frauen, Alters-

angaben gibt es nur in den Artikeln 12a (Wehrpflicht) und 38 (Wahlrecht). Damit gelten u.a. 

die so genannten „politischen Grundrechte“ prinzipiell auch für Kinder und Jugendliche.77

Unter den „politischen Grundrechten“ versteht man „diejenigen Grundrechte, die für die poli-

tische Willensbildung und die staatlichen Entscheidungen besondere Bedeutung besitzen“.78 

Dies sind im Einzelnen:  

- die Meinungs- und Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG 

- die Presse- und Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG 

- die Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG 

- die Vereinigungs- und Parteifreiheit nach Art. 9 und 21 GG 

Auf die einzelnen Grundrechte kann in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen 

werden. Wichtig ist aber festzuhalten, dass Kinder und Jugendliche bereits im Grundgesetz 

verankerte Beteiligungsmöglichkeiten haben, wobei das Ausmaß dieser Möglichkeiten von 

der Auslegung der Grundrechte abhängt. 

                                                 
76 vgl. RICHTER 1998; S.122-177 
77 vgl. ebd., S.122 
78 ebd., S.122 
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3.2. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wird in mehreren Paragraphen auf die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen eingegangen. Besondere Bedeutung hat hier der § 8, Abs. 1, 

Satz 1 KJHG, in dem es heißt: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwick-

lungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteili-

gen.“79

Ergänzend hierzu ist in § 9 KJHG festgelegt, dass „bei der Ausgestaltung der Leistungen und 

der Erfüllung der Aufgaben [...] 2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des 

Kindes oder des Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewußtem Handeln sowie die 

jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen 

und ihrer Familien zu berücksichtigen [sind].“80

Weitere Mitspracherechte werden den Kindern und Jugendlichen (sowie ihren Familien) in 

den §§ 36 und 74 Abs. 4 KJHG eingeräumt. 81

Von besonderer Bedeutung sind diese Mitsprache- und Beteiligungsrechte vor allem deshalb, 

weil das KJHG den Kindern und Jugendlichen grundsätzlich erst einmal keinen subjektiven 

Rechtsanspruch (Ausnahmen: §§ 24, 35a) einräumt. Insofern ist vor allem der § 8 KJHG eine 

Ausnahme, da er eine gewisse Ausgleichsfunktion übernimmt.82

                                                 
79 vgl. dazu: MROZYNSKI 1998, S. 45ff. 
80 vgl. dazu: MROZYNSKI 1998, S. 49ff. 
81 vgl. DEUTSCHER BUNDESJUGNEDRING 1995, S. 23ff. 
82 vgl. MROZYNSKI 1998., S. 45 ff. 
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3.3. Die UN-Kinderrechtskonvention 
 

Ein weiteres in diesem Zusammenhang bedeutsames Gesetz ist die UN-Kinderrechtskonven-

tion von 1989, die in Deutschland seit 1992 gültig ist. Diese Konvention enthält die Grund-

rechte der Kinder (laut Konvention alle Menschen unter achtzehn Jahren, soweit im jeweili-

gen Land nichts anderes festgelegt ist83) und wurde von fast allen Staaten der Welt (Ausnah-

men: Somalia und USA) unterzeichnet.84

Für die Frage der Beteiligungsrechte sind vor allem die folgenden Artikel von Interesse:85

• Art. 12 sichert die Berücksichtigung des Kindeswillens. Soweit das Kind in der Lage ist, 

sich eine eigene Meinung zu bilden, hat es das Recht, sich in allen es selbst berührenden 

Angelegenheiten frei zu äußern. Die Meinung des Kindes soll angemessen berücksichtigt 

werden. 

• Art. 13 beinhaltet das Recht des Kindes auf eine grundsätzliche freie Meinungsäußerung 

und das Recht auf Information jeder Art. 

• Art. 14 sichert den Kindern Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit zu. Hier wird 

zusätzlich noch auf das Recht und die Pflicht der Eltern hingewiesen, das Kind hierbei in 

entsprechender Weise zu leiten. 

• Art. 15 verankert das Recht auf freie und friedliche Vereinigungs- und Versammlungsfrei-

heit. 

• Art. 16 sichert den Kindern den Schutz ihrer Privatsphäre und Ehre zu. In diesem Artikel 

wird ihnen auch ein gesetzlicher Schutz zugesprochen. 

• Art. 17 bezieht sich auf den freien Zugang zu Medien und den Kinder- und Jugendschutz. 

• Art. 29 stellt hohe Ziele für die Bildung auf, die Kinder zu selbständig und ver-

antwortungsbewusst Handelnden erziehen soll. 

Auffallend an diesem Ausschnitt der UN- Kinderrechtskonvention ist die starke Ähnlichkeit 

mit den entsprechenden Artikeln des Grundgesetzes. 

Bis heute ist es für Kinder aber kaum möglich, diese ihnen zugesprochenen Rechte selber 

einzuklagen, sondern sie sind auf die verschiedensten Hilfsorganisationen (z.B. Kinder-

schutzbund) angewiesen.86

                                                 
83 vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2000, S. 79 
84 vgl. ebd., S. 18 
85 vgl. ebd., S. 80ff. 
86 vgl. ebd., S. 19 
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Die UN-Kinderrechtskonvention alleine ist auch nicht aussagekräftig genug, daher bedarf sie 

weiterführender nationaler Gesetze. Diese sind, auch in Deutschland, noch nicht alle festge-

schrieben.87

 

 

3.4. Allgemeine Beteiligungsrechte der Bürger 
 

Hierunter fallen alle weiteren Gesetze, die eine grundsätzliche Beteiligung der Bürger bei den 

sie betreffenden Entscheidungen festschreiben. Als Beispiel seien vor allem die Gemeindesat-

zungen88, aber auch andere Gesetze (z.B. Baugesetzbuch § 3) genannt. Es ist jedoch häufig 

eine Frage der Auslegung, ob auch Kinder und Jugendliche als Bürger wahrgenommen wer-

den oder nicht. Allgemein geht die Tendenz aber in die Richtung, auch Minderjährige ent-

sprechend zu beachten. 

                                                 
87 vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 2000, S. 18 
88 vgl. DEUTSCHER BUNDESJUGENDRING 1995, S. 22 
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II. Kirchenspezifischer Teil 
 

 

1. Die Jugendlichen in der evangelischen Kirche 
 

Bei der Gestaltung der Angebote, die die Kirche für Jugendliche vorhält, muss sie sich dar-

über bewusst sein, welche Jugendlichen sie in der Regel erreicht. Aus der SHELL-

JUGENDSTUDIE 2000 ergeben sich diesbezüglich folgende Erkenntnisse:89

Insgesamt waren 33% der Befragten evangelisch und 6,7% gaben an, Mitglied einer kirchlich- 

konfessionellen Jugendgruppe zu sein.90 Diese Mitglieder sind tendenziell eher weiblich 

(7,7% zu 5,8% männlichen Mitgliedern) und deutlich im Alter von 15–17 Jahren.91 Über-

durchschnittlich viele der Jugendlichen streben das Abitur an oder haben es bereits bestanden 

(48% zu 41% im Gesamtdurchschnitt), leben eher selten in Großstädten und kommen häufig 

aus sehr guten Wohnverhältnissen. 

Ihre persönliche Zukunft sehen die evangelischen Jugendlichen im Vergleich zu allen anderen 

Religionszugehörigkeiten am zuversichtlichsten. Das Verhältnis zu den Eltern ist positiv, wo-

bei noch immer die Feststellung gilt, dass die Zugehörigkeit zu einer Konfession „nur wenig 

mit Erziehungserfahrungen und mit dem Verhältnis zu den Eltern zu tun hat.“92 Ihr Wunsch, 

keine eigenen Kinder zu bekommen ist mit 12% relativ hoch. Dies könnte durch ihre hohe 

Berufsorientierung und Mobilitätsbereitschaft begründet sein. Gleichzeitig zeigt sich bei ih-

nen eine etwas stärker ausgeprägte Rückwärtsgewandtheit93. Sie bevorzugen den langfristigen 

Nutzen und sind eher leistungs- als genussorientiert. 

Im Gegensatz zu Mitgliedern anderer Verbände nehmen sie eher Rücksicht auf andere, als 

ihre eigenen Interessen zu verfolgen. 

Die Ergebnisse belegen, dass evangelische Jugendliche (und hier vor allem die männlichen) 

stark politikinteressiert sind und im Bereich Ausländerfeindlichkeit relativ niedrige Werte 

aufweisen. 

                                                 
89 Soweit nichts anderes angegeben ist, vgl. zu den Ergebnissen JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 

2000, S. 157ff.. Speziell zu den Mitgliedern von kirchlich- konfessionellen Jugendgruppen S. 169ff.. 
90 vgl. JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 276 
91 vgl. ebd., S. 276. Der Altersdurchschnitt liegt bei 18,5 Jahren. 
92 JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 161 
93 Dieser Begriff stammt aus der SHELL- JUGENDSTUDIE und bezieht sich auf eine Abwendung gegenüber 

der Zukunft und Hinwendung zu Früherem. 
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Auffällig ist, dass Jugendliche im Alter von 20–24 Jahren, die Mitglied einer kirchlich- kon-

fessionellen Jugendgruppe sind, sich zu 51% eher als Jugendliche sehen (bei anderen Grup-

pen sind dies nur 37% bzw. 31%). Hinter dieser Tatsache wird vermutet, dass „es [...] in der 

Struktur oder in der (pädagogischen) Atmosphäre der konfessionellen Jugendgruppen etwas 

geben [muß], was den subjektiven Übergang in den Erwachsenenstatus verzögert.“94

Insgesamt kommt die SHELL-JUGENDSTUDIE in der Auswertung zu dem Ergebnis, dass 

sich eine klare Struktur der Mitgliedschaft in kirchlich- konfessionellen Jugendgruppen nicht 

ergibt, also nur undeutlich mit den Sozialisationserfahrungen (v.a. innerhalb des Elternhauses) 

zusammenhängt.95

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass das Verhältnis der Jugendlichen zur Kirche keinerlei 

Aussagen über ihre Religiosität macht. Diese wird nach der SHELL-JUGENDSTUDIE an 

verschiedenen Kriterien festgemacht. Als Beispiele seien hier „Besuch des Gottesdienstes“, 

„Beten“, Weiterleben nach dem Tod“ und die Selbsteinschätzung über die eigene Religiosität 

genannt. Auffallend ist, dass die evangelischen Jugendlichen zu leicht höheren Anteilen an-

geben, nicht religiös zu sein und zu sehr geringem Anteil den Gottesdienst besuchen.96

Religiosität scheint immer stärker zur Privatsache zu werden, die innerhalb der Kirche – 

zumindest für die Jugendlichen – kaum Raum findet. 

                                                 
94 JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL 2000, S. 170 
95 vgl. ebd., S. 171 
96 vgl. ebd., S. 158 
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2. Abriss des „Klartext: Jugend – Kirche - Gesellschaft“- Prozesses 
 

Der landeskirchenweite synodale Prozess „KLARTEXT: Jugend – Kirche – Gesellschaft“ 

wurde 1995 durch den damaligen Präses der EKiR, BEIER, in seinem Bericht an die Landes-

synode über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse mit den folgenden Worten initiiert: 

 
„Ich nehme [...] Anlaß, die Synode daran zu erinnern, daß das Thema „Jugend innerhalb 
und außerhalb unserer Kirche“ dringend der geordneten Aufnahme in den synodalen Dis-
kurs bedarf [...]. 
Die Herausforderung ist groß, die Situation gefährlich genug. Zwar versammeln wir immer 
noch eine sehr große Zahl junger Menschen in unseren organisierten Gruppen und in der 
offenen Jugendarbeit. [...] Ich kann allen Leitungsgremien nur dringend anraten, das Ein-
fachste und zugleich Nötigste zu tun: jungen Menschen, soweit sie überhaupt noch ge-
sprächsbereit sind, sowie unseren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zuzuhören.[...] 
Der Graben zwischen den Generationen hat sich vertieft. Die Schuld trifft diesfalls die Ju-
gend am allerwenigsten.[...] 
Die Jugend wohnt längst in einem Haus, das wir nie betreten werden, und unter Verhältnis-
sen, die wir veranlaßten und hinterließen. Eine Vorstellung, die einen des Fürchten lehren 
muß, wofern man Vater oder Mutter ist und ein Herz im Leibe hat.“97

„Ich beantrage, das genannte Thema zum Generalthema der nächsten ordentlichen Synode 
zu erheben.“98

 
Aufgrund dieser Initiative wurde auf der gleichen Synode im Beschluss 130 Folgendes fest-

gelegt: 

 
„Der Antrag von Präses D. Beier (1), das Thema „Jugendarbeit“ zum Generalthema der 
nächsten ordentlichen Landessynode zu erheben, wird an die Kirchenleitung überwie-
sen.[...] Daher empfiehlt die Landessynode der Kirchenleitung zu prüfen, ob das Thema 
„Jugendarbeit“ für 1997 auf die Tagesordnung der Landessynode gesetzt werden oder ob es 
zunächst beim Tag rheinischer Gemeinden entfaltet werden soll.“99

                                                 
97 BEIER, D. P. 1995, S. 45 
98 ebd., S.47 
99 EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1995, S. 209 
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Als Ergebnis dieser Überweisung legte die Kirchenleitung der Landessynode 1996 ei-

nen Beschlussantrag100 vor: 

„Als Antwort auf die Anregung des Präses soll das Thema „Jugend-Kirche-Gesellschaft“ 
zu einem Schwerpunktthema für Erfahrungsaustausch und konzeptionelle Arbeit im Jahr 
1998 gemacht werden. Dabei sollen insbesondere das Jugendcamp und der Tag rheinischer 
Gemeinden 1998 als Begegnungs- und Dialogstationen genutzt werden. Die Ergebnisse 
sind der Landessynode 1999 vorzulegen, die das Thema aufnehmen und die Folgerungen 
und Perspektiven für das Handeln der Kirche erörtern soll. 
Der Trägerkreis des „Tages rheinischer Gemeinden“ und der Vorstand der Evangelischen 
Jugend im Rheinland werden beauftragt, in Abstimmung mit dem Ausschuß für Erziehung 
und Unterricht sowie dem Innerkirchlichen Ausschuß das Thema zu konkretisieren und das 
Konzept zu erarbeiten und durchzuführen. Der Synode 1997 ist die Konzeption einschließ-
lich der Finanzplanung vorzulegen.“101

 
Ergänzt wurde dieser Antrag durch einen dritten Abschnitt: 

„Die Landessynode hält die Beratung dieses Themas für so dringlich, daß sie Gemeinden 
und Kirchenkreise bittet, bereits im laufenden, spätestens aber im kommenden Jahr Be-
gegnungs- und Dialogstationen zu „Jugend, Kirche, Gesellschaft“ zu schaffen, die den Pro-
zeß auf landeskirchlicher Ebene einleiten. Sie bittet das Amt für Jugendarbeit, dafür geeig-
nete Materialien zur Verfügung zu stellen.“102

 
Dieser Gesamttext wurde im Beschluss 37 einstimmig angenommen.103

Mit diesen richtungweisenden Beschlüssen begann der dreijährige Prozess „KLARTEXT: 

Jugend- Kirche- Gesellschaft“ (1996 bis 1999). 

Der Landessynode 1997 wurde ein ausgearbeitetes Konzept vorgelegt, das vier Aktionspha-

sen mit unterschiedlichen Zielsetzungen für den synodalen Prozess vorsah: 

„a)  zunächst in den Jahren 1996 bis 1998 im Rahmen von Aktionen in den Gemeinden, Kir-
chenkreisen, Werken und Verbänden, Schulen und Hochschulen in einen Dialog der 
Generationen einzutreten, 

b) beim zweiten landeskirchenweiten Jugendcamp 1998 in Wetzlar Begegnungen zwischen 
junger Gemeinde und „Erwachsenenkirche“ zu ermöglichen, 

c) den Dialog in 1998 beim Tag rheinischer Gemeinden weiterzuführen, 
d) um dann 1999 auf der Landessynode den Prozeß zu reflektieren und daraus Konsequen-

zen für den zukünftigen Weg der Kirche zu ziehen.“104

 
Mit Beschluss 67 der Landessynode 1997105

„Die Landessynode begrüßt zustimmend das vom Koordinierungskreis vorgelegte Konzept 
zu dem dreijährigen Prozeß der Begegnungen zum Thema „Jugend-Kirche-Gesellschaft“ 

                                                 
100 Die genauere Entstehungsgeschichte dieses Antrags gibt die Begründung des Beschlußantrags wider. Diese 

lag als Drucksache 32 der Landessynode 1996 vor. Siehe in: EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 
1996, Anlage XXXIV, Drucksache 32, S. 652ff. 

101ebd., S. 652 
102 EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1996, S. 387f. 
103 vgl. ebd., S.78 
104 EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1997, Anlage XXIV, Drucksache 22, S. 442 
105 EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1997, S. 189 
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(Bericht der Kirchenleitung Drucksache 22 Nr. 15) und bittet um Bekanntmachung in den 
Gemeinden. 
Erwartet wird eine breite Beteiligung aller Gemeinden und Einrichtungen, damit sich am 
Ende auf der Landessynode 1999 Perspektiven für die Kirche, für ihre Arbeit und Gestal-
tung als Ergebnisse eines breiten, dokumentierten Prozesses ergeben.“ 

 

fand dieses Vorgehen eine breite Zustimmung, die nun in den Gemeinden und Kirchenkreisen 

entsprechend umgesetzt werden musste. 

In den Jahren 1997 und 1998 waren viele Kirchengemeinden und Kirchenkreise bestrebt, 

diese Begegnungs- und Dialogstationen einzurichten. Es gab die unterschiedlichsten Projekte 

und Veranstaltungen. So fanden unter anderem mehrere Kreissynoden zu dem Thema 

„KLARTEXT“, aber auch Gesprächsrunden, generationenübergreifende Foren und Projekte 

statt.106

Unterstützt wurden die Gemeinden und Kirchenkreise durch Arbeitshefte und Anregungen, 

die das Amt für Jugendarbeit der EKiR veröffentlichte (u.a. Werkheft „Schritte zum Dialog“, 

Düsseldorf, 1996). 

Nicht in allen Gemeinden und Kirchenkreisen wurde der landeskirchenweite synodale Prozess 

aufgegriffen, doch durch die Impulse der Landessynoden 1996 und 1997 entstand eine breite 

Akzeptanz, so die Einschätzung des Ausschusses für Erziehung und Bildung in seiner Vor-

lage für die Landessynode 1998.107

Der von dem Ausschuss in dieser Vorlage formulierte Beschlussantrag wurde von der Lan-

dessynode in der folgenden Fassung einstimmig angenommen: 

„1. Die Landessynode dankt den Gemeinden, Kirchenkreisen, Werken und Einrichtungen, 
die sich aktiv am landeskirchenweiten synodalen Prozeß 'Klartext, Jugend-Kirche-Ge-
sellschaft' beteiligen und den Dialog mit jungen Menschen über den Weg von Kirche 
und Gesellschaft suchen. 
- Sie ermuntert erneut, diesen Dialog in allen Bereichen unserer Kirche zu führen, Ju-

gendliche maßgeblich zu beteiligen und ihrer Stimme deutlich Gehör zu verschaffen. 
- Sie bittet, die Erkenntnisse aus dem Dialog allen zur Verfügung zu stellen sowohl als 

Beitrag zum Tag rheinischer Gemeinden als auch für die Gesamtauswertung. 
- Sie lädt die Gemeinden, Kirchenkreise, Werke und Einrichtungen herzlich ein, sich 

an den landeskirchenweiten Dialogstationen zu beteiligen, vor allem am „Klartext- 
Tag“ beim Jugendcamp am 13. Juni 1998 in Wetzlar und am Tag rheinischer Ge-
meinden am 19. September 1998 in Trier. 

- Sie beauftragt das Amt für Jugendarbeit, der Landesynode 1999 eine Dokumentation 
vorzulegen. 

2.  Die Landessynode beauftragt den Ständigen Ausschuß für Erziehung und Bildung – 
federführend -, das Schwerpunktthema „Jugend- Kirche- Gesellschaft“ für die Landes-

                                                 
106 weitere Beispiele in: AMT FÜR JUGENDARBEIT DER EKiR 1999 (a), S.10 ff. 
107 vgl. EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1998, Anlage XVII, Drucksache 15, S. 264ff. 
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synode 1999 vorzubereiten. Der Ständige Innerkirchliche Ausschuß ist mitberatend zu 
beteiligen.“108

 

Die Ergebnisse der verschiedenen Veranstaltungen und Projekte wurden im AMT FÜR 

JUGENDARBEIT DER EKiR gesammelt, soweit die Veranstalter sie zur Verfügung stellten. 

Aus dieser Sammlung wurde eine Dokumentation erstellt, die der Ständige Ausschuss für 

Erziehung und Bildung in seine Vorlage für die Landessynode 1999109 übernahm. 

Bei der Zusammenstellung der Ergebnisse kristallisierten sich folgende Themenschwerpunkte 

heraus: 

• Neue Formen und Möglichkeiten gemeinsamen Redens und Handelns einüben 

• Jugendliche müssen nicht erst Kirche werden, sie sind Kirche – Perspektivwechsel 

• Jugendliche haben ein Recht auf ihre Sprache des Glaubens 

• Evangelische Jugendarbeit hat und braucht viele Gesichter, Formen, Möglichkeiten 

• Kein Konfirmandenunterricht ohne Konfirmandenarbeit in Kooperation mit Jugendarbeit 

• Kirche muss eingreifen, um Zukunft mitzugestalten110 

 

Auf der Basis dieser Schwerpunkte und ihrer Unterpunkte tagten auf der Landessynode 1999 

dreizehn Arbeitsgruppen, zusammengesetzt aus Landessynodalen und eigens zu dieser Veran-

staltung eingeladenen Jugendlichen.111

Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen wurden mit der Vorlage des Ausschusses für Erziehung 

und Bildung zu einer Kundgebung des Präsidiums der Landessynode zusammengefasst, die 

diese am 10. Januar 1999 verlas. 

Diese Kundgebung hatte allerdings keine bindende Bedeutung für die Kirchengemeinden, 

Kirchenkreise oder die Landessynode. Lediglich die Kirchenleitung war und ist (zumindest 

moralisch) an ihre Aussagen gebunden. 

Darüber hinaus gab es auf der Landessynode 1999 im Zuge von KLARTEXT zwei Be-

schlüsse, die für alle Ebenen der EKiR seitdem bindend sind. 

                                                 
108 EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1998, S. 91 
109 Zu entnehmen aus: AMT FÜR JUGENDARBEIT DER EKiR 1999 (a) 
110 vgl. EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1999, Anlage IV: Drucksache 2, S. 101ff. 
111 Anzumerken ist hierzu, daß die Synode aus diesem Grunde auf ihren „normalen“ Tagungsrhythmus (Sonntag 

bis Samstag) verzichtete, um die Tagung mit den Jugendlichen an einem Samstag in der Mitte der 
Tagungswoche zu ermöglichen. 
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Der Beschluss 71112 enthielt zehn Punkte, die die unterschiedlichen Forderungen und Er-

wartungen aus dem Klartext-Prozess zusammenfassten und sich in Form von Bitten und Ar-

beitsaufträgen an die verschiedenen Ebenen wandten. 

Der Beschluss 73 beinhaltete das konkreteste Ergebnis, das aus dem Klartext-Prozess hervor-

gegangen ist. 

„Das Kirchengesetz zur Änderung von Art. 127 der Kirchenordnung (Jugendausschuß) 
wird in zweiter Lesung in der in der ersten Lesung festgestellten Fassung beschlossen. 
(Mit der Mehrheit von mehr als 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden Wortlaut: 
 

Kirchengesetz 
Zur Änderung von Artikel 127 der Kirchenordnung 

Der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

Vom 13. Januar 1999 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat mit der vorgeschriebe-
nen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 2. Mai 1952 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. März 1998 (KABl. S. 77) wird wie folgt geän-
dert: 
 
Artikel 127 wird wie folgt geändert: 
 
1. Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 „(4) Zur Mitwirkung bei der Beratung und zur Begleitung und Gestaltung der Ar-

beit mit Kindern und Jugendlichen soll das Presbyterium einen Jugendausschuß be-
rufen.“ 

2. Absatz 4 wird zu Absatz 5. 
3. In Absatz 5 wird das Wort „Jugendarbeit“ gestrichen. 
 

§ 2 
 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in 
Kraft.“113

 

Da der Präses der EKiR bei der Einleitung zur Kundgebung bereits die Notwendigkeit der 

Weiterführung des Klartext-Prozesses betont hatte114, ging der Prozess auch in den nächsten 

Jahren weiter. 

                                                 
112 vgl. EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1999, S. 222 
113 EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1999, S. 225 
114 vgl. EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 1999, S. 118 
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Auf der Landessynode 2001 wurde unter anderem zum Thema Konfirmandenarbeit eine Syn-

odalvorlage bearbeitet. 

Der Landessynode 2002 wird die Kirchenleitung einen Bericht über die Umsetzung der Be-

schlüsse und Vorhaben vorlegen. In diesem Rahmen werden auch die Ergebnisse bezüglich 

der Einrichtung von Jugendausschüssen einfließen. 
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III. Studie 
 

1. Vorüberlegungen 
 

1.1. Problemdarstellung 
 

Seit der Landessynode 1999 hatten die Gemeinden fast zwei Jahre Zeit, den Beschluss 73 

umzusetzen und Jugendausschüsse einzurichten. Da jede Gemeinde in der Gestaltung ihres 

Ausschusses frei ist (und in begründeten Fällen sogar auf die Einrichtung verzichten kann), 

gleichzeitig aber keine Meldepflicht über die erfolgte Einsetzung besteht, gibt es bisher kei-

nerlei gesicherte Erkenntnisse über die Entwicklungen in diesem Bereich. Interessant sind 

hierbei sowohl Aspekte der realen Umsetzung als auch die Frage der Akzeptanz solcher Aus-

schüsse innerhalb der Gemeinde. Das Ausmaß der Akzeptanz dürfte für die Ausstattung des 

Ausschusses mit verschiedenen Kompetenzen eine Bedeutung haben. Hierüber soll diese Be-

fragung Aufschluss geben. 

Neben diesen Erkenntnissen galt es aber auch zu untersuchen, inwiefern Jugendausschüsse als 

Partizipationsform von den Jugendlichen angenommen werden. Da für die Beantwortung die-

ser Frage eine andere Adressatengruppe erforderlich ist, kann dieser Aspekt im Rahmen der 

hier vorliegenden Arbeit nur indirekt behandelt werden. 

 

 

1.2. Adressaten 
 

Wie bereits unter 1.1. angedeutet, sollte mit der Befragung primär die Umsetzung des Syno-

denbeschlusses Nr. 73 von 1999 innerhalb der Gemeinden abgefragt werden. Als Ansprech-

partner bieten sich hierfür die Presbyterien an, da sie als Leitungsgremien der jeweiligen Ge-

meinde, für diese Aufgabe zuständig sind. 

Aufgrund der vielfältigen Gemeindestrukturen im Vergleich zu den relativ wenigen Gemein-

den war die Auswahl einer repräsentativen Stichprobe nicht möglich, so dass es erforderlich 

war, nahezu alle Presbyterien an der Befragung zu beteiligen. Ausgenommen von der Befra-

gung waren die sechs Anstaltskirchengemeinden, da diese nicht die regulären Gemeinde-
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strukturen aufweisen. Somit bestand die Adressendatei aus 815 Kirchengemeinden. Dieses 

Vorgehen sollte einen relativ hohen Rücklauf gewährleisten, der besonders durch die Freiwil-

ligkeit der Teilnahme an der Befragung in Frage gestellt war. 

Durch die Zuteilung aller potentiellen Adressaten zur Hauptstudie war eine Vorstudie zur 

Erprobung des Fragebogens nicht möglich. 

 

 

1.3. Entwicklung des Fragebogens 
 

Bei der Entwicklung des Fragebogens waren verschiedene Kriterien zu beachten. Die Gestal-

tung musste derart sein, dass die Bearbeitung für die Presbyterien einen möglichst geringen 

Zeitaufwand bedeutete, um die Bereitschaft zur Beantwortung zu erhöhen. Dies betraf sowohl 

den Umfang, als auch die Fragestellung. 

Der Umfang sollte vier Seiten DIN A4 nicht übersteigen, um die Datenbasis in einem für 

diese Arbeit auswertbaren Rahmen zu halten. 



 
 33

1.3.1. Der Fragebogen 

 

 

 

01. Hat Ihre Gemeinde zur Zeit einen Jugendausschuß? 

 Ja , seit:________   Nein   (weiter bei Frage 03.) 

02. Hat dieser Jugendausschuß eine schriftliche Satzung? 

 Ja      nein   
 (über die Zusendung eines Exem- 
 plars würde ich mich sehr freuen) 

03. Wenn sie Frage 01. mit „nein“ beantwortet haben: 
 Ist innerhalb des nächsten Jahres mit der Einrichtung eines solchen zu rechnen? 

 Ja, wir arbeiten bereits daran     
 Nein, und zwar aus folgendem Grund:  
 - wir haben andere funktionsfähige Arbeitsformen, 

   die Jugendlichen Mitsprache ermöglichen   
 - es gibt keine interessierten MitarbeiterInnen   
 - ist bei uns nicht nötig, weil____________________ 
 ___________________________________________  

04. Hatte Ihre Gemeinde bereits vor der Kirchenordnungsänderung 1999 einen  
 Jugendausschuß? 

   Ja     nein  

05. Hatte dieser Jugendausschuß vor 1999 bereits eine Satzung? 

 Ja    nein  

06. Wurde die Satzung des Jugendausschusses nach der Kirchenordnungsänderung 1999  
 geändert? 

 Ja, bezüglich der Zusammensetzung    
 Ja, bezüglich der Aufgabengebiete    
 Ja, bezüglich der Tagungsfrequenz    
 Ja, bezüglich der finanziellen Entscheidungsfreiheit  
 Ja, bezüglich___________________________   
 Nein    

07. Haben Sie nach der Kirchenordnungsänderung 1999 

 den Jugendausschuß belassen, wie er war?  
 einen Jugendausschuß neu begründet?   
 den bestehenden Jugendausschuß verändert?  

08. Von wem ging die Initiative zur Veränderung/ Neubegründung aus? 

 Presbyterium      
 Jugendlichen      
 hauptamtlichen Jugendmitarbeitenden   
 dem bestehenden Jugendausschuß   
 anderen:___________________    
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09. Haben Sie bei der Neukonstituierung/ Umstrukturierung Beratung von außerhalb der  

 Gemeinde in Anspruch genommen? 

 Ja, aus dem Kirchenkreis (z.B. synodales Jugendreferat)   
 Ja, von landeskirchlicher Ebene (z.B. Amt für Jugendarbeit)   
 Ja, die Mustersatzungen und/ oder andere schriftliche Hilfen   
 Ja, nämlich______________________________________   

Nein

10. Welche Soll- Zusammensetzung hat der Jugendausschuß Ihrer Gemeinde? 

 Gesamtplätze:      _______ 

 Plätze für Jugendliche (unter 27 Jahren)  _______ 
 Plätze für Presbyteriumsmitglieder   _______ 
 Plätze für PfarrerInnen:     _______ 
 Plätze für hauptberufliche JugendmitarbeiterInnen: _______ 

Plätze für andere:

12. Hätten Sie sich bei den Beratungen zur Neukonstituierung/ Umstrukturierung des  

 Jugendausschusses mehr Unterstützung gewünscht? 

 Ja, von_____________________    Nein  
  im Bereich________________ 
  in Form von

11. Was halten sie von der Entscheidung, daß gemeindliche Jugendausschüsse

 Pflichtausschüsse sind? 

  

13. Welche Aufgaben hat der Jugendausschuß ihrer Gemeinde? 

· Beratung des Presbyteriums in Fragen der Jugendarbeit    
· Koordinierung der verschiedenen Formen der Jugendarbeit  
 in der Kirchengemeinde        
· Beratung der Konzeption der Jugendarbeit in der Gemeinde   
· Unterstützung der MitarbeiterInnen für Jugendarbeit    
· Planung und Mitarbeit bei Veranstaltungen in der Gemeinde   
· Zusammenarbeit mit anderen Diensten in der Gemeinde    
· Zusammenarbeit mit der evangelischen Jugendarbeit auf  
 anderen Ebenen (Kirchenkreis, Landeskirche)     

· Förderung des ökumenischen Gedankens in der Jugendarbeit   
· Beratung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und Verfügung  
 über die festgestellten Mittel für die Jugendarbeit      
· Beratung bei der Einstellung der haupt- und nebenamtlichen  
 MitarbeiterInnen         
· Wahl der Delegierten für kirchliche und öffentliche Gremien   
· Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden     
· Antragsrecht an das Presbyterium in Fragen der Jugendarbeit   
· Anhörungsrecht bei Beratungen des Presbyteriums in Fragen  
 der Jugendarbeit         
· Jährlicher Bericht über den Stand der Arbeit an das Presbyterium  
· Sonstiges:  
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14. Welche Erfahrungen hat Ihre Gemeinde bisher bezüglich der Arbeit des Jugendaus- 

 schusses gemacht? (Bitte geben Sie Noten von 1= sehr gut bis 6= nicht vorhanden) 

 Arbeitsergebnisse        

 Besetzung der Plätze von 

• Jugendlichen        

• Presbyteriumsmitgliedern      

• PfarrerInnen        

• hauptberuflichen JugendmitarbeiterInnen    

• anderen:___________________      

 Neue Impulse für die Jugendarbeit      

 Kommunikation zwischen Jugendlichen und  

 hauptberuflichen JugendmitarbeiterInnen     

 Kommunikation zwischen Jugendlichen und Presbyterium   

 Integration der Jugendarbeit/ Jugendlichen in das Gemeindeleben  

 Lösung von Konflikten zwischen Jugendarbeit und anderen 

A b it b i h

03. Wie hoch ist der Anteil der 14 bis 27- jährigen Gemeindeglieder (ggf. Schätzung)? 

10 – 15%    15 – 20%   20% - 25    mehr als 25%   

02. Wie viele Gemeindeglieder hat Ihre Gemeinde? 

 Weniger als 1000   
 1000 bis 3000    
 3000 bis 6000    
 6000 bis 9000    
 9000 bis 15.000    
 mehr als 15.000    

Haben Sie noch weitere Anmerkungen? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

01. Liegt Ihre Gemeinde in   einem ländlichen Gebiet?  
einer Kleinstadt?   
einem Ballungszentrum?  
einer Großstadt?   
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2. Auswertung 
 

 

2.1. Beteiligung 
 

Bis zum Fristende lagen von 322 der 815 befragten Gemeinden Fragebögen vor, dies ent-

spricht einer Beteiligung von 39, 51% (vgl. Abb.1). 

 

39,51%

60,49%

beteiligt

nicht
beteiligt

 
Abb.1: Beteiligung der Gemeinden 

 

Allgemein bietet der Rücklauf somit ein repräsentatives Ergebnis an, welches im Folgenden 

auf seine einzelnen Merkmale untersucht wird. 

 

Vergleicht man die Beteiligung nach den Raumordnungstypen, ergibt sich ein zu differenzie-

rendes Bild (vgl. Abb.2). 

Die vorliegenden Ergebnisse können aufgrund der weit unter dem Durchschnitt liegenden 

Beteiligung der Gemeinden aus Ballungszentren für diese Region nur vorsichtig gedeutet 

werden. Die anderen Raumordnungstypen sind dagegen repräsentativ vertreten, so dass sich 

Rückschlüsse auf die Gesamtheit dieser Gemeinden ziehen lassen. 
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Abb.2: Beteiligung nach Raumordnungstypen  
 

 Vorkommen des 
Raumordnungstyps 
in der EKiR115

Anteil der Betei-
ligung am Vor-
kommen in der 
EKiR 

Anteil des Raumord-
nungstyps an der Ge-
samtbeteiligung 

Großstadt 35,10% 32,17% 28,57% 
Ballungs-
zentrum 

13,99% 16,67% 5,90% 

Kleinstadt 16,44% 67,16% 27,95% 
Ländliches 
Gebiet 

34,48% 43,06% 37,58% 

Tab.1: Prozentuale Beteiligung 
 

                                                 
115 ohne Anstaltskirchengemeinden 
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Die Beteiligung der Gemeinden hinsichtlich ihrer Größe ist sehr unterschiedlich (vgl. Abb.3). 

Überproportional stark vertreten sind große Gemeinden, ebenso die Gemeinden mit 3.000 bis 

6.000 Gemeindegliedern. Von den besonders kleinen Gemeinden liegen nahezu keine Er-

kenntnisse vor, so dass mögliche Ergebnisse auf diese nicht ohne weitere Nachuntersuchung 

übertragen werden dürfen. 
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Abb.3: Beteiligung nach Gemeindegröße 
 

Der insgesamt hohe Rücklauf lässt aber dennoch Tendenzen für die Gesamtheit der Gemein-

den ableiten. 
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2.2. Jugendausschüsse in den Gemeinden 
 
2.2.1. Allgemeine Erkenntnisse 

 
Der Anteil der Gemeinden, die zum Zeitpunkt der Befragung einen Jugendausschuss hatten, 

erweist sich als recht hoch (vgl. Abb.4). 

 

86,65%

13,04% 0,31%

Gemeinden mit
Jugendausschuß
Gemeinden ohne
Jugendausschuß
keine Angabe

 
Abb.4: Jugendausschüssen in den Gemeinden 

 
Von den Gemeinden, die diese Frage mit „nein“ beantwortet haben (42), gaben vierzehn an, 

dass innerhalb des nächsten Jahres mit der Einrichtung eines Jugendausschusses zu rechnen 

sei. Auf spezifische Verteilungsmerkmale der Gemeinden mit Jugendausschuss soll in den 

folgenden Abschnitten eingegangen werden. 

 

 

2.2.2. Verteilung nach Raumordnungstypen 

 

Eines dieser spezifischen Merkmale von Gemeinden ist die Zuordnung zu bestimmten Raum-

ordnungstypen. 

Für die Verteilung der Jugendausschüsse in diesen Raumordnungstypen lassen sich zwei ge-

gensätzliche Hypothesen formulieren: 

1. Besonders Gemeinden im ländlichen Raum beteiligen Jugendliche aktiv an der Gestaltung 

des Gemeindelebens, da in diesen Regionen das Vereinswesen stärker ausgeprägt ist, als 

in anderen Regionen und somit ein natürlicherer Umgang der Generationen untereinander 

gepflegt wird. 
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2. Gemeinden, die in Großstädten liegen, haben häufiger einen Jugendausschuss, weil sie 

Neuerungen gegenüber aufgeschlossener und weniger in Traditionen verhaftet sind. 

Keine der Hypothesen lässt sich durch die vorliegenden Ergebnisse bestätigen (vgl. Abb.5), 

da die Verteilung der Jugendausschüsse auf die verschiedenen Raumordnungstypen relativ 

gleichmäßig ist. 

 

19

97

18

281

134

114

286

120

90

92

79

85

0 50 100 150 200 250 300 350

ländliches
Gebiet

Kleinstadt

Ballungszentrum

Großstadt
Gemeinden mit
Jugendausschuß

Gesamtzahl der
Rückmeldungen

Anzahl der
Kirchengemeinden in
der EKiR

 
Abb.5: Gemeinden mit Jugendausschuss nach Raumordnungstypen 
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2.2.3. Verteilung nach Gemeindegröße 

 

Ein weiteres spezifisches Merkmal der Gemeinden ist die Anzahl ihrer Gemeindeglieder. In 

Kapitel 2.1. wurde bereits auf die sehr unterschiedliche Beteiligung der verschiedenen Ge-

meindegrößen hingewiesen. Bezüglich der Verteilung der Jugendausschüsse lässt sich fest-

stellen, dass die größeren Gemeinden mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit einen 

Jugendausschuss haben als die kleinen Gemeinden (vgl. Abb.6). Es ist aber wieder zu beach-

ten, dass die Beteiligung der Gemeinden mit wenigen Gemeindegliedern keine repräsentati-

ven Ergebnisse liefern. 
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Abb.6: Gemeinden mit Jugendausschuss nach Gemeindegröße 
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2.2.4. Verteilung nach Anteil der Jugendlichen in der Gemeinde 

 

In der Vorbereitung dieser Untersuchung entstand die Vermutung, dass besonders die Ge-

meinden, die einen hohen Anteil an Mitgliedern im Jugendalter haben, Jugendausschüsse ein-

richten. 

Anhand der Ergebnisse dieser Studie (vgl. Abb.7) lässt sich diese Hypothese weder eindeutig 

bestätigen noch verwerfen. Gemeinden mit einem hohen Anteil von Jugendlichen haben zwar 

leicht öfter einen Jugendausschuss, da es aber keine umfassenden Daten zur Generationen-

verteilung in den Gemeinden der EKiR gibt, kann dies nicht mit der Gesamtheit verglichen 

oder auf diese umgerechnet werden. 
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Abb.7: Gemeinden mit Jugendausschuss nach Anteil der Jugendlichen 
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2.2.5. Gründung von Jugendausschüssen nach der Kirchenordnungsänderung 

 
Als Reaktion auf die Änderung des Art.127 der Kirchenordnung war für die Jahre 1999 und 

2000 ein sprunghafter Anstieg der Gründungen von Jugendausschüssen zu erwarten. 

Da nur 212 Gemeinden mit Jugendausschuss eine Angabe zum Gründungsjahr gemacht ha-

ben, ist die Datenbasis im Vergleich zur Gesamtzahl der Gemeinden relativ niedrig. Dennoch 

belegen die Ergebnisse einen starken Anstieg der Neugründungen von Jugendausschüssen in 

den Jahren 1999 und 2000 (vgl. Abb.8). Zwar gibt auch frühere Jahre mit relativ vielen 

Jugendausschussgründungen (vgl. Tab.2), die Konstanz, die in den Jahren nach der Kirchen-

ordnungsänderung festzustellen ist, deutet aber auf eine starke Impulsgebung des Landes-

synodenbeschlusses hin. 
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Abb.8: Überblick Neugründungen von Jugendausschüssen 

 
Gründungsjahr Anzahl der gegründeten  

Jugendausschüsse 
1970 12 
1980 22 
1985 14 
1990 15 
1992 11 
1996 11 
1999 15 
2000 29 

Tab.2: Jahre mit besonders vielen Jugendausschussgründungen 
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Aus Abb.9 geht deutlich hervor, dass die Jugendausschüsse, die nach der Kirchenordnungs-

änderung eingesetzt wurden, vor allem in der Kleinstadt und im ländlichen Raum entstanden 

sind. 
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Abb.9: Neue Jugendausschüsse 1999 und 2000 nach Raumordnungstypen 

 

Um konkretere Ergebnisse zu erlangen, wäre eine Nachuntersuchung mit Beteiligung aller 

Gemeinden notwendig. 

 

 

2.2.6. Änderung bestehender Jugendausschüsse nach der Kirchenordnungsänderung 

 

Neben der Verpflichtung der Gemeinden zur Gründung von Jugendausschüssen durch den 

Beschluss der Landessynode 1999, könnte dieser auch Auswirkungen auf bereits bestehende 

Jugendausschüsse haben. Dies sollte durch die Fragen 06., 07. und 08. des Fragebogens unter-

sucht werden. 

 

Abb.10 zeigt, dass die Veränderungen in bestehenden Ausschüssen insgesamt eher gering 

sind. Initiativen zur Veränderung gingen hauptsächlich von den Presbyterien aus, seltener von 

einem bereits bestehenden Jugendausschuss, den Jugendlichen oder den hauptberuflichen 

JugendmitarbeiterInnen. 
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Abb.10: Veränderungen bei Jugendausschüssen nach der Kirchenordnungsänderung 

 

32 der Gemeinden, die in ihrem Jugendausschuss Veränderungen vorgenommen haben, 

machten Angaben über den inhaltlichen Bereich (vgl. Abb.11). Das relativ hohe Ergebnis für 

den Bereich „Zusammensetzung“ resultiert zum Teil daraus, dass die Gemeinden hier auch 

Neubesetzungen nach der letzten Presbyteriumswahl im Jahr 2000 angegeben haben. 
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Abb.11: Inhaltliche Veränderungen Jugendausschüsse 

 

Die Veränderungen der bestehenden Jugendausschüsse sind nicht so gravierend, dass dies 

unmittelbar auf einen Zusammenhang mit der Kirchenordnungsänderung hindeuten würde. 

Unabhängig davon, ob es sich um neubegründete oder veränderte Jugendausschüsse handelt, 

wurde mit den Fragen 09. und 12. abgefragt, wie groß der Beratungsbedarf bei den Gemein-

den durch Außenstehende war und wie zufrieden sie mit der Hilfe waren. 
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Beratung wurde nur von sehr wenigen Gemeinden in Anspruch genommen (vgl. Abb.12). 

Aus den Ergebnissen der Frage nach der Zufriedenheit mit der Beratung, wonach 12 Gemein-

den sich mehr Beratung gewünscht hätten, 193 diesen Bedarf dagegen nicht anmeldeten (76 

Gemeinden machten hierzu keine Angaben), lässt sich ablesen, dass die angebotenen Hilfen 

(z.B. Mustersatzungen) zufrieden stellend waren und gleichzeitig (s.o.) nur bedingt in An-

spruch genommen wurden. 
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Abb.12: Inanspruchnahme von Beratung 

 

 

2.3. Struktur der Jugendausschüsse 
 

Die strukturellen Bedingungen, unter denen die Jugendausschüsse arbeiten, sind von Ge-

meinde zu Gemeinde sehr verschieden. Dies bezieht sich vornehmlich auf das Arbeiten mit 

oder ohne Satzung (Kap. 2.3.1.) und auf die Zusammensetzung des Ausschusses (Kap.2.3.2.). 

Hinzu kommen die Aufgaben und Kompetenzen der Ausschüsse, die ebenfalls variieren 

(Kap.2.3.3.). 
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2.3.1. Satzungen 

 

Den Gemeinden ist es freigestellt, ihren Jugendausschüssen eine Satzung zu geben, da dies in 

der Kirchenordnung nicht vorgeschrieben ist. Darüber hinaus können nur die Gemeinden eine 

ordentliche Satzung erlassen116, die selbst eine Gemeindesatzung haben.117 Da auch diese für 

den Großteil der Gemeinden keine Vorschrift ist (vgl. Art.7 der KO118), sondern in der Regel 

im Ermessen der jeweiligen Kirchengemeinde liegt, kann davon ausgegangen werden, dass 

die Satzungen der Jugendausschüsse unterschiedliche Qualitäten aufweisen. Unabhängig da-

von soll die Satzung den Ausschüssen eine gewisse Rechtssicherheit bieten und klare Abspra-

chen über die Aufgaben und Zuständigkeiten beinhalten. 

Knapp ein Drittel der Gemeinden (31%) haben eine Satzung für ihren Jugendausschuss (vgl. 

Abb.15), davon 72 Gemeinden bereits vor 1999 (vgl. Abb.14). Inwieweit die Satzungen tat-

sächlich wichtige regelnde Aspekte enthalten und im Sinne der Jugendausschüsse formuliert 

sind, d.h. ein Arbeiten ermöglichen, das Auswirkungen auf die Jugendarbeit und das Gemein-

deleben hat, wird in Kap. 2.3.3. genauer untersucht. 
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Abb.13: Jugendausschusssatzungen 

 

                                                 
116 Diese Satzungen führen dazu, daß der Jugendausschuss zu einem sogenannten Fachausschuss wird. Davon 

unbeschadet kann jede Gemeinde ihren Ausschüssen Ordnungen geben, die dann allerdings nicht der 
Zustimmung durch die Kirchenleitung bedürfen. 

117 Dies sind vornehmlich die Kirchengemeinden, die Einrichtungen des Diakonischen Werkes unterhalten. 
118 EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND 2000, S. 7 
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Abb.14: Jugendausschüsse mit Satzung vor 1999 

 

 

2.3.2. Zusammensetzung von Jugendausschüssen 

 

Ebenso wie die Frage der Satzung steht auch die Zusammensetzung des Jugendausschusses 

im Ermessen der Gemeinde. Dies wird schon an der sehr unterschiedlichen Größe der Ju-

gendausschüsse sichtbar, die Befragung ergab Größenordnungen zwischen 4 und 35 Plätzen. 

Eine Besetzung des Jugendausschusses mit 7 bis 15 Personen ist deutlich die in der Praxis am 

häufigsten genutzte und praktikabelste Variante (vgl. Abb.15.1/ 15.2). 
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Abb.15.1: Gesamtplätze in Jugendausschüssen nach Größenordnung 
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Abb.15.2: Gesamtplätze in Jugendausschüssen nach Größenordnung (Prozentwerte) 

 

Der Durchschnittsjugendausschuss setzt sich aus 11,28 Mitgliedern zusammen, die einzelnen 

Gruppen haben im Durchschnitt die in Abb.16 dargestellten Anteile. 
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Abb.16: Verteilung der Plätze bei einem Durchschnittsjugendausschuss 

 

Demzufolge sind die Jugendlichen in einem durchschnittlichen Ausschuss die größte Gruppe. 

Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass immerhin 12 Gemeinden angeben, in ih-

rem Jugendausschuss keine Plätze für Jugendliche vorgesehen zu haben. 

Die Bandbreite der Personen, die unter „andere“ zusammengefasst sind, ist sehr weit. Be-

sonders häufig wurden hier ehrenamtlich Mitarbeitende, sachkundige Gemeindeglieder und 

Mitglieder des CVJM genannt, worunter sich sicherlich auch Jugendliche befinden. 
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In diesem Zusammenhang kann nicht auf alle Gruppen eingegangen werden. Auf eine Beson-

derheit soll dennoch hingewiesen werden, da sie m. E. eine Neuheit darstellt: in zwei Ge-

meinden gibt es Plätze für VertreterInnen der Konfirmandengruppen. Diese Regelung scheint 

mir besonders in Hinblick auf die Diskussionen um eine bessere Verknüpfung von Jugendar-

beit und Konfirmandenarbeit beachtenswert. 

 

 

2.3.3. Kompetenzen und Aufgaben von Jugendausschüssen 

 

Dem allgemeinen Verständnis nach sollen Ausschüsse dazu dienen, dem Entscheidungsgre-

mium beratend zur Seite zu stehen. Inwieweit der Ausschuss in seiner Arbeit eigene Ent-

scheidungen treffen darf, liegt im Ermessen des Entscheidungsgremiums. Dies gilt auch für 

das Verhältnis der Jugendausschüsse zu den Presbyterien. 

Da es bezüglich der Kompetenzen und Aufgaben der Jugendausschüsse keine konkreten Re-

gelungen gibt, kann jedes Presbyterium diese nach eigenem Ermessen übertragen. Anregun-

gen, welche Aufgaben einem Jugendausschuss übertragen werden können, enthält die Muster-

satzung.119

Die Gemeinden haben ihre Jugendausschüsse sehr unterschiedlich mit Kompetenzen und 

Aufgaben ausgestattet (vgl. Abb.17). 

Auffallend ist der relativ kleine Anteil an Ausschüssen, die dem Presbyterium jährlich Bericht 

erstatten müssen (38,93%), wohingegen die Beratung des Presbyteriums die wichtigste Auf-

gabe ist. Da ein großer Anteil der Ausschüsse Anträge an das Presbyterium stellen kann 

(83,57%), lässt sich vermuten, dass hierüber der Kontakt zwischen den Gremien gehalten 

wird. 

Etwas mehr als die Hälfte der Ausschüsse (55,36%) berät über den Haushaltsplan und verfügt 

über die festgelegten Mittel für die Jugendarbeit. Dieser hohe Anteil ist bemerkenswert, da 

hier ein Vertrauensbeweis von Seiten des Presbyteriums gegenüber den Jugendlichen in dem 

Ausschuss deutlich wird. 

Dass die Zusammenarbeit mit anderen Diensten in der Gemeinde nur bei etwas mehr als ei-

nem Drittel der Jugendausschüsse (39,64%) zum Aufgabenkatalog gehört, ist auffallend, da 

die Förderung eines guten Miteinanders eigentlich auch im Interesse der Presbyterien liegen 

                                                 
119 vgl. AMT FÜR JUGENDARBEIT DER EKiR 1999 (b), S. 5 
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müsste. Diese Förderung ist ein entscheidender Faktor für eine gelungene Partizipation der 

Jugendlichen. 

Unter der Rubrik „sonstiges“ wurde von drei Gemeinden angegeben, dass der Jugendaus-

schuss die Fachaufsicht über die hauptberuflichen JugendmitarbeiterInnen der Jugendarbeit 

innehat. Auch diese Aufgabenübertragung deutet auf einen hohen Stellenwert der Jugendaus-

schüsse (zumindest in diesen Gemeinden) hin. Eine graphische Übersicht ist in der folgenden 

Abb. 17 dargestellt. 
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Abb.17: Aufgaben der Jugendausschüsse 

 

 

2.3.3.1. Vergleich der Kompetenzen und Aufgaben von Jugendausschüssen mit und ohne 

Satzung 

 

Wie bereits unter 2.3.1. angedeutet, sind Jugendausschüsse mit einer Satzung in der Regel 

sog. Fachausschüsse. Häufig werden solchen Fachausschüssen mehr Kompetenzen übertragen 

als Ausschüssen ohne Satzung. 
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An einigen Beispielen soll daher untersucht werden, ob dies auch für die Jugendausschüsse 

zutrifft. Ausgewählt wurden die Aufgaben/ Kompetenzen: 

• Antragsrecht an das Presbyterium in Fragen der Jugendarbeit 

• Beratung bei der Einstellung haupt- und nebenamtlicher MitarbeiterInnen 

• Beratung bei der Aufstellung des Haushaltsplans und Verfügung über die festgelegten 

Mittel für die Jugendarbeit 

Bei dem Vergleich der Aufgaben von Jugendausschüssen mit und ohne Satzung zeigt sich 

deutlich, dass die Presbyterien die Übertragung von Kompetenzen und Aufgaben nicht von 

dem Vorhandensein einer Satzung abhängig machen (vgl. Abb.18-20). 
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Abb.18: Antragsrecht an das Presbyterium in Fragen der Jugendarbeit 
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Abb.19: Beratung bei der Einstellung haupt- und nebenamtlicher MitarbeiterInnen 
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Abb.20: Beratung bei der Aufstellung des Haushaltsplans und Verfügung über die festgelegten Mittel für die 

Jugendarbeit  
 

Die Kompetenz, die einem Jugendausschuss durch die verschiedenen Aufgaben übertragen 

wird, hängt demzufolge nicht von seinem rechtlichen Status ab. 

Inwieweit Anträge und Vorschläge des Jugendausschusses vom Presbyterium aufgenommen 

und umgesetzt werden, konnte aufgrund der vorliegenden Aussagen nicht untersucht werden. 

 

 

2.4. Erfahrungen der Gemeinden mit Jugendausschüssen 
 

Die Erkenntnisse, die aus den Angaben auf die Frage 14. des Fragebogens gezogen werden, 

können nur betrachtet werden, wenn dabei bewusst bleibt, dass die hier gemachten Angaben 

sicherlich stark subjektiv geprägt sind und von anderen Gemeindegliedern ggf. ganz anders 

gewertet werden würden. 

Dennoch soll hier der Versuch gemacht werden, vorsichtige Tendenzen herauszufiltern, um 

Rückschlüsse auf die Sinnhaftigkeit von Jugendausschüssen zu ziehen. 

 

 

2.4.1. Besetzung von Plätzen 

 

Wichtige Aspekte bei dieser Betrachtung sind die Erfahrungen der Gemeinden mit der Beset-

zung von Plätzen im Jugendausschuss, da dies erste Hinweise darüber geben kann, wie moti-

viert die verschiedenen Gruppen sind, sich im Jugendausschuss zu engagieren. Nicht verges-

sen darf man dabei allerdings, dass die Rahmenbedingungen, unter denen ein Ausschuss ar-
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beitet (z.B. Tagungsfrequenz, Aufgaben) einen nicht unwesentlichen Einfluss auf diese Moti-

vation haben. 

 

 

2.4.1.1. Plätze für Jugendliche 

 

Im Durchschnitt vergeben die Gemeinden für die Besetzung der Plätze von Jugendlichen eine 

2,57 als Note. Verzichtet man auf die Einrechnung der Gemeinden, die keine Plätze für Ju-

gendliche haben („nicht vorhanden“), ergibt sich eine Durchschnittsnote von 2,44 (vgl. 

Abb.21.1 und 21.2). 
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Abb.21.1: Zufriedenheit mit der Besetzung der Plätze von Jugendlichen 

 

19,27%
38,07%

21,10%

12,84%

5,05%

3,67%

sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
nicht vorhanden

 
Abb.21.2: Zufriedenheit mit der Besetzung der Plätze von Jugendlichen (Prozent) 
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Wie sich diese Evaluation im Verhältnis zu den anderen Gruppierungen verhält, wird am 

Ende des Kapitels 2.4.1.2. genauer betrachtet. 

An dieser Stelle sei nur auf die Problematik hingewiesen, dass die Zusammensetzung der Ju-

gendausschüsse, wie bereits in Kapitel 2.3.1. dargestellt, in den meisten Gemeinden nicht 

durch eine Satzung geregelt ist. Die Bewertung könnte daher auch leicht verfälscht sein, da 

die Gemeinden die Möglichkeit haben, nur so viele Plätze für Jugendliche freizuhalten, wie es 

InteressentInnen gibt. Durch dieses Vorgehen wäre die Besetzung deutlich leichter, als für 

eine bestimmte Anzahl an vorgeschriebenen Plätzen Jugendliche finden zu müssen. Diese 

Vermutung lässt sich aus den vorliegenden Befragungsergebnissen aber weder bestätigen 

noch zurückweisen. 

 

 

2.4.1.2. Plätze für die weiteren Personengruppen 

 

In diesem Kapitel werden zwei verschiedene Gruppen von Personen betrachtet. Zum einen 

handelt es sich bei den PresbyterInnen und den Personen, die unter „andere“ zusammenge-

fasst sind, um Personen, die sich freiwillig in den Jugendausschuss wählen lassen und dort 

mitwirken. 

Dagegen ist bei der Betrachtung der Ergebnisse für die PfarrerInnen und hauptberuflichen 

JugendmitarbeiterInnen zu beachten, dass es sich bei diesen Personengruppen um solche han-

delt, die unter Umständen qua Amt Mitglieder des Jugendausschusses sind. Somit kann ihre 

Bereitschaft nur schwerlich gemessen werden. 

 

Den PresbyterInnen wird eine relativ gute Beteiligungsbereitschaft bescheinigt, sie erhalten 

eine Durchschnittsnote von 2,21 (vgl. Abb.22). Lässt man auch hier wieder die Gemeinden, 

die keine PresbyterInnen im Jugendausschuss haben aus der Berechnung weg, verbessert sich 

die Note auf 2,16. 
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Abb.22: Zufriedenheit mit der Besetzung der Plätze für PresbyterInnen 

 
Die Durchschnittsnote für die Personengruppe „andere“ fällt mit 3,5 deutlich am schlechtes-

ten aus. Bei der relativ kleinen Stichprobengröße fallen die 46 Gemeinden, die solche Plätze 

nicht vorhalten, besonders ins Gewicht. Rechnet man diese dementsprechend heraus, ergibt 

sich ein Durchschnittswert von 2,13 (vgl. Abb.23). 
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Abb.23: Zufriedenheit mit der Besetzung der Plätze für andere 

 

Wie bereits angedeutet, sind die Ergebnisse für die PfarrerInnen vorsichtig zu interpretieren. 

Ihre Durchschnittsnote von 2,12 (ohne Jugendausschüsse, die keine PfarrerInnen haben, sogar 

1,96) ist zwar durchaus positiv, kann aber nur relativ gesehen werden (vgl. Abb.24). 
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Abb.24: Zufriedenheit mit der Besetzung der Plätze für PfarrerInnen 

 

Die hauptberuflichen MitarbeiterInnen erhalten mit einer Durchschnittsnote von 2,27 (bzw. 

1,63 bei Herausrechnung des „nicht vorhanden“- Wertes) ebenfalls ein recht positives Ergeb-

nis, für dessen Wertung gilt aber das Gleiche wie für das Ergebnis der PfarrerInnen (vgl. 

Abb.25). 

 

1

1

13

81

75

29

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

nicht vorhanden

mangelhaft

ausreichend

befriedigend

gut

sehr gut n = 200

 
Abb.25: Zufriedenheit mit der Besetzung der Plätze für hauptberufliche MitarbeiterInnen 
 
Aus der Tabelle 3 geht deutlich hervor, dass die Gruppen, die nicht vermeintlich qua Amt im 

Jugendausschuss Plätze haben, wesentlich schlechtere Durchschnittsnoten haben. 

 

 Jugendliche 
Presbyter 

Innen 

Pfarrer 

Innen 

hauptberufl. 

Jugendmitarb.
sonstige Ges. 

Ges. 561 484 435 453 455 2388 

n 218 219 205 200 130 972 

∅ 2,57 2,21 2,12 2,27 3,5 2,46
Tab.3: Gesamtüberblick Durchschnittsnoten 
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Da hier der Verdacht besteht, dass die Werte der PfarrerInnen und die der hauptberuflichen 

MitarbeiterInnen den Durchschnitt unrechtmäßig heben, wurde ein weiterer Durchschnitt für 

die drei anderen Gruppen errechnet. 

Dieser liegt bei 2,28, so dass sich für die PresbyterInnen mit 2,16 und die Sonstigen mit 2,13 

ein Wert über dem Durchschnitt und für die Jugendlichen mit 2,44 ein Wert unter dem Durch-

schnitt ergibt (vgl. Tab.4). 

 

 Jugendliche Presbyter 

Innen 

Pfarrer

Innen 

hauptberufl. 

Jugendmitarb.

sonstige Ges. 

Ges. 513 466 387 279 179 1824 

n 210 216 197 171 84 878 

∅ 2,44 2,16 1,96 1,63 2,13 2,08

Tab.4: Gesamtüberblick Durchschnittsnoten ohne „nicht vorhanden“- Werte 
 

Da die Abweichungen vom Gesamtdurchschnitt nicht sehr hoch sind, lässt sich nur vorsichtig 

vermuten, dass die Besetzung von Jugendplätzen leicht problematischer ist, als die der ande-

ren Ausschussgruppen. 

 

 

2.4.2. Einschätzung der Arbeitsergebnisse und Impulsgebungen der Jugendausschüsse 
 
Auch dieses Kapitel steht unter dem Vorzeichen einer ausgesprochen vorsichtigen Betrach-

tung der Ergebnisse.120 Erschwerend kommt hinzu, dass nur 196 Gemeinden Angaben zu 

ihrer Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen gemacht haben. Die Angaben zur Impulsge-

bung sind etwas gesicherter, da hier eine Beteiligung von 219 Gemeinden zu verzeichnen ist. 

Sowohl die Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen als auch die Impulsgebung durch den 

Jugendausschuss sollen unter zwei Blickwinkeln betrachtet werden: zum einen nach der all-

gemeinen Einschätzung und zum anderen spezifisch nach Jugendausschüssen mit und ohne 

Satzung. 

 

                                                 
120 vgl. Einleitung zu Kapitel 2.4. 
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2.4.2.1. Arbeitsergebnisse 

 
Die Gemeinden erteilen den Arbeitsergebnissen der Jugendausschüsse im Durchschnitt eine 

2,47 als Note (vgl. Abb.26). Rechnet man auch hier wieder die Gemeinden heraus, die zwar 

einen Jugendausschuss haben, aber noch keine Arbeitsergebnisse beurteilen können121, ergibt 

sich ein Durchschnittswert von 2,38. Dieser liegt deutlich über dem rechnerischen Durch-

schnitt von 3,0. Es lässt sich dementsprechend eine durchaus positive Tendenz der Beurtei-

lung feststellen. 
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Abb.26: Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen der Jugendausschüsse 

 

Unterteilt man die Beurteilung der Arbeitsergebnisse nach Jugendausschüssen mit und ohne 

Satzung, zeigt sich, dass Jugendausschüsse ohne Satzung deutlich öfter die Angaben „ausrei-

chend“, „mangelhaft“ und „nicht vorhanden“ erhalten haben (vgl. Abb.27). Insgesamt werden 

also die Arbeitsergebnisse der Jugendausschüsse mit Satzung positiver bewertet (vgl. Tab.5 

und 6). 

 

                                                 
121 Dies sind die Gemeinden, die erst kurz vor der Befragung ihren Jugendausschuss eingerichtet haben. 
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Abb.27: Vergleich der Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen nach Satzung 

 

 Jugendausschüsse mit Satzung Jugendausschüsse ohne Satzung Ges. 

n 69 127 196 

∅ 2,26 2,59 2,47

Tab.5: Gesamtüberblick Durchschnittsnoten bzgl. Arbeitsergebnisse 

 

 Jugendausschüsse mit Satzung Jugendausschüsse ohne Satzung Ges. 

n 68 123 191 

∅ 2,21 2,48 2,38

Tab.6: Gesamtüberblick Durchschnittsnoten bzgl. Arbeitsergebnisse ohne „nicht vorhanden“- Werte 
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2.4.2.2. Impulsgebungen 

 

Die Impulsgebung der Jugendausschüsse scheint dagegen weniger positiv bewertet zu werden 

(vgl. Abb.28), die Durchschnittsnote liegt bei 2,81. 
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Abb.28: Zufriedenheit mit der Impulsgebung durch die Jugendausschüsse 

 

Bei der Verteilung nach Jugendausschüssen mit und ohne Satzung ergibt sich auch für die 

Impulsgebung des Ausschusses, dass Jugendausschüsse mit Satzung im Gegensatz zu denen 

ohne Satzung positivere Werte erhalten (vgl. Abb.29, Tab.7). 
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Abb.29: Vergleich der Zufriedenheit mit der Impulsgebung nach Satzung 
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 Jugendausschüsse mit Satzung Jugendausschüsse ohne Satzung Ges. 

n 74 145 219 

∅ 2,65 2,89 2,81

Tab.7: Gesamtüberblick Durchschnittsnoten bzgl. Impulsgebung 

 

Insgesamt werden die Arbeitsergebnisse der Jugendausschüsse besser bewertet als ihre Im-

pulsgebung. 

 

 

2.4.3. Veränderungen des Umgangs miteinander in der Gemeinde 

 
Neben den eher technischen Fragen nach den verbesserten Arbeitsergebnissen und Impulsen, 

wurde mit der Frage 14. des Fragebogens auch eine mögliche Veränderung des Klimas in der 

Gemeinde abgefragt. An dieser Stelle sei noch einmal auf eines der ursprünglichen Ziele des 

KLARTEXT-Prozesses hingewiesen, wonach durch den angestoßenen Prozess das Verhältnis 

zwischen den Generationen verbessert werden sollte. 

Hier soll nun unter drei Aspekten dieses Verhältnis näher beleuchtet werden: 

 
• Kommunikation 

• Integration 

• Konfliktlösung 

 
 
2.4.3.1. Kommunikation 
 
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde ist kirchenintern 

immer wieder diskutiert worden. Im Fragebogen wurde daher zum einen die Veränderung der 

Kommunikation zwischen den Jugendlichen und dem Presbyterium durch das Agieren eines 

Jugendausschusses abgefragt, zum anderen ging es um die Kommunikation zwischen den 

hauptberuflichen JugendmitarbeiterInnen und den Jugendlichen. 

Die Einschätzung der Gemeinden, die hierzu Angaben gemacht haben, stellt sich wie in Abb. 

30 dar: 
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Abb.30: Einschätzung der Kommunikation zwischen Jugendlichen und Presbyterium 

 
Die Bewertung der Kommunikation zwischen Jugendlichen und Presbyterien fällt mit einer 

Durchschnittsnote von 3,15 befriedigend aus. 

Besonders auffällig sind die 12 Gemeinden, die angeben, dass es keine Kommunikation zwi-

schen dem Presbyterium und den Jugendlichen gibt. 

Im Gegensatz zur Kommunikation zwischen Jugendlichen und Presbyterien bekommt der 

zweite Aspekt dieser Betrachtung (hauptberufliche JugendmitarbeiterInnen und Jugendliche) 

mit einer 2,29 im Durchschnitt eine deutlich bessere Note (vgl. Abb.31). 
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Abb.31: Einschätzung der Kommunikation zwischen Jugendlichen und hauptberuflichen JugendmitarbeiterInnen 
 

Dabei muss aber nochmals auf die relativ kleine Anzahl an Rückmeldungen auf diese Frage 

hingewiesen werden, ebenso wie auf die Ungewissheit, wer den Fragebogen tatsächlich aus-

gefüllt hat. 
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2.4.3.2. Integration 

 

Auch die Integration der Jugendarbeit respektive der Jugendlichen in das Gemeindeleben 

wurde in der kircheninternen Diskussion häufig als problematisch dargestellt. 

Mit einer Durchschnittsnote von 2,97 ist das Ergebnis zwar nicht so negativ, wie häufig ange-

nommen. Dennoch fallen auch hier wieder die Gemeinden besonders auf, die angeben, es 

gäbe überhaupt keine Integration der Jugendarbeit/Jugendlichen in das Gemeindeleben (vgl. 

Abb.32). 
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Abb.32: Einschätzung Integration der Jugendarbeit/Jugendlichen in das Gemeindeleben 
 

Da es sich bei diesen 8 Gemeinden aber auch um solche handelt, die einen Jugendausschuss 

haben, stellt sich die Frage, was dieser Ausschuss macht, bzw. wie diese Gemeinden Jugend-

arbeit verstehen. 
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2.4.3.3. Konfliktlösung 

 

In einer Gemeinschaft, in der viele verschiedene Interessen aufeinander treffen, bleiben Kon-

flikte nicht aus (als Beispiel seien die gemeinsam zu nutzenden Räume genannt). Dem Ju-

gendausschuss könnte hier der Auftrag einer vermittelnden Rolle zukommen. 

Lässt man aus der Durchschnittsnote die 22 Gemeinden heraus, in denen es keine Konflikte 

gibt, ergibt sich eine Gesamtnote von 2,78 (vgl. Abb.33). 
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Abb.33: Einschätzung der Konfliktlösung durch den Einsatz des Jugendausschusses 

 

Insgesamt scheinen die Gemeinden mit dem Einsatz des Jugendausschusses als Vermittler in 

Konfliktsituationen eher zufrieden zu sein, so dass man hier durchaus von einer Konfliktprä-

vention durch die Beteiligung von Jugendlichen an Entscheidungen sprechen kann. 
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2.5. Beurteilung der Kirchenordnungsänderung durch die Gemeinden 
 

Die Frage nach der Beurteilung der Kirchenordnungsänderung gehört, neben den Fragen der 

konkreten Umsetzung, zu den Indikatoren für die Akzeptanz dieser Entscheidung auf Ge-

meindeebene (vgl. Abb.34.1). 

Aufgrund der hohen Beteiligung bei dieser Frage (306 Gemeinden), lassen sich vorsichtige 

Rückschlüsse auf die Gesamtheit der Gemeinden ziehen. Auch bei dieser Frage ist die mögli-

che Subjektivität der Antworten zu berücksichtigen. 
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Abb.34.1: Beurteilung der Kirchenordnungsänderung 
 
Die Zustimmung zur Kirchenordnungsänderung ist enorm hoch. Nicht einmal 7% der Ge-

meinden finden diese überflüssig (vgl. Abb.34.2). 
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Abb.34.2: Beurteilung der Kirchenordnungsänderung (Prozent) 
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Auch bei vorsichtiger Betrachtung der Ergebnisse lassen sich diese auf alle Gemeinden hoch-

rechnen. 

Die Hochrechnung ergibt folgendes Bild: 

• 716 Gemeinden finden die Kirchenordnungsänderung gut 

• 48 Gemeinden ist diese egal 

• 57 Gemeinden finden die Kirchenordnungsänderung überflüssig 

 

Dies sind rein rechnerische Ergebnisse, die nicht unbedingt die tatsächliche Meinung wider-

spiegeln müssen.122 Als Tendenz ist eine Orientierung in diese Richtung dennoch feststellbar. 

 

 

2.5.1. Verschiedene Beurteilungen von Gemeinden mit und ohne Jugendausschuss 

 

Da die Einrichtung eines Jugendausschusses für alle Gemeinden verpflichtend festgeschrie-

ben ist, somit ihre eigene Meinung zu diesem Thema lediglich Einfluss auf die Zeit bis zur 

Einrichtung hat, soll hier untersucht werden, ob es Unterschiede in der Beurteilung dieser 

Verpflichtung durch Gemeinden mit und ohne Jugendausschuss gibt. 

 

Die Ergebnisse belegen, dass Gemeinden ohne Jugendausschuss die Kirchenordnungsände-

rung deutlich überflüssiger fanden (vgl. Abb.35 und Abb. 36). 
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Abb.35: Beurteilung der Gemeinden mit Jugendausschuss 

                                                 
122 Eine mögliche Fehlerquote wäre, daß Gemeinden, die die Änderung positiv bewerten, stärker an der 

Befragung teilgenommen haben. 
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Abb.36: Beurteilung der Gemeinden ohne Jugendausschuss 

 

Definiert man die Angaben in ein Notensystem um (Noten von eins = sehr gut bis sieben = 

ganz überflüssig), so erreichen sie durchschnittlich lediglich eine 4,03, wohingegen die Ge-

meinden mit Jugendausschuss mit einer 1,73 im Durchschnitt ein deutlich positiveres Votum 

abgeben. 
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2.6. Zusammenfassung 
 

Mehrere Aspekte lassen sich zusammenfassend als Ergebnisse der Befragung festhalten. 

Nicht nur an der Höhe der Beteiligung, sondern auch durch die Begleitschreiben und Anmer-

kungen vieler Gemeinden, zeigte sich ein hohes Interesse an dem Thema „Jugendausschüsse“. 

Dabei ist die Vielfalt der Jugendausschussformen ähnlich bunt, wie die Strukturen der Ge-

meinden in der EKiR. Auch wenn in dieser Arbeit viel mit Durchschnittswerten gerechnet 

wurde, gibt es wohl kaum zwei Jugendausschüsse, die von ihrer Struktur und ihren Aufgaben 

her absolut identisch sind. 

Festzuhalten bleibt ebenfalls die hohe Anzahl von Gemeinden, die sich durch die Arbeit eines 

Jugendausschusses unterstützen lassen. Aufgrund der Angaben zu den Gründungsjahren kann 

aber nur sehr vorsichtig von einer Impulsgebung durch den KLARTEXT-Prozess gesprochen 

werden. Gleiches gilt für die Frage der Satzung im Ausschuss. 

Obwohl den Jugendausschüssen ein hohes Maß an Zuständigkeiten zugesprochen wird und 

sie dadurch relativ viel Einfluss auf die Gestaltung der Jugendarbeit haben, ist der in manchen 

Gemeinden schlechte Kontakt zum Presbyterium (jährliche Berichterstattung, Kommunika-

tion) auffallend. Das Ziel des KLARTEXT-Prozesses, die Verständigung zwischen den Gene-

rationen zu verbessern, ist in diesem Bereich demnach nur bedingt gelungen. 

Gelungen scheint dagegen die Beteiligung Jugendlicher in den Jugendausschüssen, da sie 

immerhin im Durchschnittsjugendausschuss die größte Gruppe ausmachen. Dieses Ergebnis 

darf aber nicht dazu führen, die Minderheit der Gemeinden aus den Augen zu verlieren, die in 

ihrem Jugendausschuss bewusst keine Plätze für Jugendliche vorhalten. 

Die Zufriedenheit der Gemeinden mit ihrem Jugendausschuss wurde unter den Aspekten „Be-

setzung von Plätzen“ und „Arbeitsergebnisse und Impulsgebungen“ untersucht. Bezüglich der 

Besetzung von Plätzen stellte sich heraus, dass die Plätze, die für Jugendliche vorgehalten 

werden, im Vergleich zu den anderen Mitgliedern des Jugendausschusses tendenziell schwie-

riger zu besetzen sind. Die Differenz ist zwar nicht sehr gravierend, deutet aber auf leichte 

Schwierigkeiten bei der Vermittlung dieser Arbeitsform hin. Insgesamt vergeben die Ge-

meinden in diesem Bereich aber Noten, die deutlich im oberen Drittel liegen, woraus sich eine 

gute Akzeptanz der Arbeitsform „Jugendausschuss“ ablesen lässt. 

Im Gegensatz hierzu ist die Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen und den Impulsgebun-

gen leicht niedriger. In beiden Bereichen zeigen sich zudem Unterschiede zwischen Jugend-
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ausschüssen mit und ohne Satzung. Sowohl die Arbeitsergebnisse als auch die Impulsgebun-

gen durch Jugendausschüsse mit Satzung werden deutlich positiver beurteilt, als die der ande-

ren Jugendausschüsse. Das Vorhandensein einer Satzung scheint demnach Einfluss auf die 

Arbeitsfähigkeit des Ausschusses zu haben.  

Ein weiterer Aspekt des Fragebogens befasste sich mit dem veränderten Umgang der einzel-

nen Gruppen innerhalb der Gemeinde. Auf das schwierige Verhältnis zwischen Presbyterien 

und Jugendlichen wurde in anderem Zusammenhang bereits hingewiesen. Die Bewertung der 

Kommunikation zwischen hauptberuflichen JugendmitarbeiterInnen und Jugendlichen ist mit 

einer 2,29 als Durchschnittsnote nicht so zufrieden stellend, wie es wünschenswert wäre. 

Auch die Beurteilungen der Integration der Jugendarbeit/Jugendlichen in das Gemeindeleben 

und die der Vermittlerrolle des Jugendausschusses bei Konflikten sind mit Werten unter 2,5 

sicherlich noch nicht so positiv, wie sie sein könnten. 

Deutlich positiver ist die generelle Beurteilung der Kirchenordnungsänderung, die mit einer 

Durchschnittsnote von 1,92 eine deutliche Bestätigung der Richtigkeit dieser Initiative liefert. 

Nicht besonders verwunderlich sind bei dieser Frage die Differenzen zwischen Gemeinden 

mit und ohne Jugendausschuss. Allerdings könnte die negativere Einstellung der Gemeinden 

ohne Jugendausschuss zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Kirchenordnung in diesen 

Gemeinden führen. 

Durch diese erstmalige Befragung der Gemeinden zur Umsetzung einer Kirchenordnungsän-

derung sind insgesamt sicherlich mehr neue Fragen aufgeworfen worden, als dass es Ant-

worten gegeben hat. Wünschenswert wäre daher eine fortsetzende Befassung mit dem Thema 

Partizipation durch die EKiR, nicht zuletzt, um Hinweise auf mögliche weitere Initiativen zur 

Entwicklung der Jugendarbeit erhalten zu können. 
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3. Schlussfolgerungen 
 

Bereits in Abschnitt I wurden sowohl aus Sicht der Sozialwissenschaften als auch aus der der 

Jugendlichen Anforderungen an Partizipation formuliert. Auf diesem Hintergrund sollen die 

Befragungsergebnisse hier noch einmal beleuchtet werden. 

STURZENHECKER forderte vor allem, dass den Jugendlichen eine hohe Mündigkeitskom-

petenz unterstellt und ihnen die Selbstbestimmung in Gänze zugemutet wird.123 Diese An-

sprüche werden von den meisten Jugendausschüssen erfüllt, da die Jugendlichen dort ordent-

liche Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten sind. 

Die Forderung nach dem „Ernstcharakter“ der Beteiligung wird immer dort erfüllt, wo der 

Jugendausschuss tatsächlichen Einfluss auf die Geschehnisse in der Gemeinde nehmen kann. 

Der größtenteils gute Kontakt zwischen Presbyterium und Jugendausschuss, sowie die Über-

tragung vieler Kompetenzen auf diesen, deuten darauf hin, dass die meisten Gemeinden die 

Arbeit ihres Jugendausschusses durchaus ernst nehmen. 

Die Akzeptanz dieser Partizipationsform von Seiten der Jugendlichen dürfte dagegen wesent-

lich schwerer zu erreichen sein. Eine erste Diskrepanz offenbart sich bereits darin, dass Ju-

gendliche Partizipation nicht unbedingt durch Wahlämter geboten sehen, diese aber ein be-

deutender Bestandteil der evangelischen Kirchenstrukturen sind. 

Ein weiteres Problem stellen in diesem Zusammenhang die bereits an früherer Stelle ange-

sprochenen langen Amtsperioden dar, die die von den Jugendlichen geforderten Ausstiegs-

möglichkeiten – zumindest formal – stark einschränken. 

Dennoch gibt es Jugendliche, die Mitglieder in Jugendausschüssen sind. Auch wenn die Zahl 

von 952 Engagierten im Vergleich zu den tatsächlich vorhandenen Jugendlichen eher gering 

ist, ist diese Zahl doch positiv zu bewerten. Die Forderungen der Jugendlichen nach Selbstbe-

stimmung ihrer Aktivitäten und Spaß beim Engagement sind demnach zumindest in Teilen 

erfüllt. 

Geht man davon aus, dass alle Mitglieder eines Jugendausschusses gleichberechtigt sind, sehe 

ich in dieser Form der Partizipation eine Chance für die Auseinandersetzung der Jugendlichen 

mit den Vorstellungen der Erwachsenengeneration. Dass dieser Aspekt für die Entwicklung 

der Jugendlichen von großer Bedeutung ist, wurde bereits in Abschnitt I, Kapitel 3.5. darge-

stellt. Diese Auseinandersetzung kann aber nur dann gelingen, wenn Jugendliche als gleichbe-
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rechtigte Mitglieder mit entsprechenden Rechten in dem Ausschuss einbezogen sind und nicht 

nur Alibifunktionen haben. 

Das positive Ergebnis der vorliegenden Erhebung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 

sich bei den sich aktiv beteiligenden Jugendlichen um eine ganz bestimmte Gruppe handelt. 

An dieser Stelle sei noch einmal an die Ergebnisse der SHELL-JUGENDSTUDIE 2000 zu 

diesem Thema erinnert.124 Demnach ist davon auszugehen, dass die aktiven Jugendlichen eher 

aus gehobenen Verhältnissen stammen. Da die Kirche aber den Anspruch erhebt, für alle 

Menschen dazusein, zeigt sich hier ein deutliches Beteiligungsdefizit. 

Dieses birgt eine nicht unbedeutende Gefahr, da hierdurch innerhalb der Kirche ein verzerrtes 

Bild von Jugendlichen entstehen kann. An dieser Stelle sind meines Erachtens vor allem die 

hauptberuflichen JugendmitarbeiterInnen gefordert, immer wieder auf diese Gefahr hinzuwei-

sen und ihr entgegenzuwirken. 

Nicht zu vergessen ist, dass Jugendliche der Demokratie als Gesellschaftsform stark zustim-

men, unabhängig von ihrem eigenen gesellschaftlichen Status. Der demokratische Aufbau der 

EKiR könnte, bei entsprechender Außendarstellung, dazu führen, diese Zustimmung auch auf 

die Kirche zu übertragen. Voraussetzung hierfür ist aber, die von den Jugendlichen ange-

merkte Kritik ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln. 

In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die Problematik der unverständlichen Kirchen-

sprache, die sicherlich innerhalb der Gremien noch einmal verschärft auftritt, und das Er-

scheinungsbild der Kirche in der Öffentlichkeit hingewiesen. In diesen Bereichen stehen drin-

gende Veränderungen an, will die Kirche den Kontakt zu den Jugendlichen – und auch zu 

vielen Erwachsenen – nicht gänzlich verlieren. 

Zum heutigen Zeitpunkt lässt sich aber feststellen, dass ein nicht unbedeutender Teil der Ju-

gendlichen durch die Gremienarbeit an der Gestaltung des kirchlichen Lebens partizipieren 

kann. Gremienarbeit stellt sich meiner Ansicht nach daher durchaus als eine gelungene Form 

der Partizipation heraus, zumindest so lange sie nicht als alleinige Möglichkeit zur Verfügung 

steht. 

Dass es auch andere Arten der Beteiligung gibt, belegen die Berichte von einigen Gemeinden. 

Kritisch hinterfragt werden muss meines Erachtens aber die Form, nach der der/die hauptbe-

rufliche MitarbeiterIn als alleinige/r VertreterIn in Erscheinung tritt. Hierbei ist eine wirkliche 

Beteiligung der Jugendlichen an Entscheidungen nicht sichergestellt. Auch aus pädagogischer 

                                                                                                                                                         
123 vgl. Abschnitt I, Kapitel 1. 
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Sicht ist diese Form als schwierig zu bewerten, da sie der Förderung von Selbständigkeit und 

Selbstverantwortlichkeit eher entgegenwirkt. 

Andere Formen, wie zum Beispiel große Jugendtreffen, bei denen Entscheidungen gemein-

sam getroffen werden, erscheinen deutlich positiver. 

Erste Schritte auf dem Weg zu einer selbstverständlichen Beteiligung der Jugendlichen am 

kirchlichen Leben sind durch die Einführung der Jugendausschüsse als Pflichtausschuss ge-

macht worden. Wichtig wird es aber sein, den begonnenen Dialog auf allen Ebenen weiterzu-

führen und entsprechende Konsequenzen zu erarbeiten. Besondere Bedeutung wird hier dem 

Kontakt zu den bisherigen Kritikern einer größeren Beteiligung zukommen. Die Mitwirkung 

von Jugendlichen an Entscheidungen muss zu einer Selbstverständlichkeit werden, da es häu-

fig um ihre eigene Zukunft geht. 

Diese Forderung richtet sich demzufolge nicht nur an die kirchlichen Ebenen, sondern an alle 

Bereiche, die die Lebenswelt der Jugendlichen tangieren. 

                                                                                                                                                         
124 vgl. hierzu Abschnitt II, Kapitel 1. 
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